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O.FRIEDLI und H.ITTEN

Naturschutzkommission des Kantons Bern

Bericht iiber die Jahre 1960, 1961 und 1962
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A ALLGEMEINER TEIL
(Von Dr. O. FrikpLI)

I. Aufgabenkreis

1. Im Bericht iiber die Jahre 1958/59 haben wir unter anderem auf die
begutachtenden Aufgaben unserer Kommission in allen wichtigen Fra-
gen des Natur- und Landschaftsschutzes hingewiesen. An diesen Oblie-
genheiten hat sich auch im Verlaufe der drei Berichtsjahre 1960/61/62
grundsitzlich nichts geindert. Hingegen haben die Aufgaben der Kom-
mission und vor allem auch der Naturschutzverwaltung betrachtlich zu-
genommen. Dies ist aus verschiedenen Griinden erklirlich. Einerseits ist
festzuhalten, daB3 der Natur- und Landschaftsschutz eine Reihe vielsei-
tiger und weitschichtiger Gebiete umfaflt, welche zusammen eine Schutz-
einheit bilden. So schlief8t er neben der Erhaltung von wertvollen Natur-
schonheiten (Naturdenkmilern) und Erholungslandschaften auch den
Ufer- und Gewisserschutz, die Landschaftspflege, sowie den Schutz der
freilebenden tierischen Geschopfe uiber und in der Erde sowie im Wasser
ein und ebenso den Schutz seltener Pflanzen.

Anderseits ist festzustellen, daB unsere iiberforcierte heutige Wirt-
schafts-, Verkehrs- und Baudynamik die Erhaltung von Natur und Land-
schaft zusitzlich gefahrden und zu vermehrten 6ffentlichen MaBnahmen
dringen. Die Probleme des Natur- und Landschaftsschutzes und der erfor-
derlichen Uberwachung stellen sich um so intensiver und um so gebiete-
rischer, je mehr wir stetsfort Teile unseres Bodens fiir die ErschlieBung
von Autobahnen, Fabriken, Kraftwerken, Wohn- und Streusiedlungen
oder fiir die Ablagerung von Schutt, die Er6ffnung von Kiesgruben und
Steinbriichen usw. beniitzen miissen. Selbst die wirtschaftlich zweck-
mifligen Giiterzusammenlegungen und die Meliorationen sind oft mit
Eingriffen in das Natur- oder Landschaftsbhild verbunden, welche in ab-
gewogener Weise durchgefiihrt werden miissen. Aber auch der verscharfte
Drang Privater nach Erwerb von Grundeigentum gibt in natur- und land-
schaftsschiitzerischer Hinsicht 6fters zu Bedenken Anlafl. So werden un-
sere Griinflichen immer begrenzter und damit auch der Lebensraum fiir
die Erholung in der freien Natur. Leider wird dadurch auch der Raum
fiir unsere freilebende Tierwelt immer enger gestaltet. Es fiihrt dieser
gegeniiber auch zu Bedenken, dafl unsere Landwirtschaft sich weitgehend
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veranlaft sieht, mit starken Giftmitteln gegen ihre Pflanzen- und Frucht-
schidlinge aufzutreten, um ihrer scheinbar besser Herr zu werden, und
daf} es uns noch nicht gelungen ist, die verheerende Verunreinigung der
Gewisser zu beheben. Es wirkt auch bedriickend, daf3 wir in unserem
Lande der herrlichen Seen und Fliisse immer mehr Miihe haben, genii-
gend reines Trink- und Badewasser auf natiirliche Weise dauernd sicher-
stellen zu kénnen.

Dies alles notigt uns, den Natur- und Landschaftsschutz als Gegen-
gewicht entsprechend intensiver zu betreuen. Sonst laufen wir Gefahr,
das biologische Gleichgewicht der Natur zum Nachteil unserer Gesell-
schaft und aller Kreaturen griindlich zu zerstoren. Nur dadurch, daf der
Staat sich der Aufgabe von Natur- und Landschaftsschutz vermehrt an-
nimmt, kénnen wir der Landschaftsverarmung mit ihren schweren Fol-
gen entgegenwirken. Wir miissen die noch vorhandenen Natur- und Er-
holungslandschaften im Interesse des offentlichen Wohls vor mensch-
lichen Eingriffen und Zerstérungen moglichst schiitzen, um so mehr als
unsere Bevolkerung stindig zunimmt. Andererseits miissen wir uns mit
dem konstruktiven Natur- oder Landschaftsschutz iiberall dort beschei-
den, wo wir die Eingriffe in das Naturgeschehen oder in das Landschafts-
bild aus wirtschaftlichen oder andern Griinden nicht aufhalten diirfen.
Dies geschieht dadurch, dal wir MaBnahmen empfehlen, wodurch die
entsprechenden Eingriffe nach Moglichkeit gemildert und die geschlage-
nen Wunden in die Natur oder Landschaft mit der Zeit vielleicht gar ge-
heilt werden kénnen. Gerade bei Giiterzusammenlegungen und bei Stra-
Benbauten 1af3t sich auf diese Weise verschiedenes erreichen.

2. Gliicklicherweise hat unsere gegenwirtige Zeit vielerorts auch ver-
mehrtes Verstandnis fiir Natur- und Landschaftsschutz wachgerufen. So
wird auch in Kreisen von Wirtschaft, Verkehr und Technik immer mehr
eingesehen, daB wir unsere schone Heimat schrittweise aber sicher zer-
storen, wenn wir uns nicht vermehrt auf ihre unvergleichlichen Werte
besinnen. Es ist auch dankbar anzuerkennen, daf3 bei unseren kantona-
len Behorden und insbesondere beim kantonalen Forstdirektor das In-
teresse und der Wille fiir Natur- und Landschaftsschutz vorhanden sind.
Auch im bernischen GroBen Rat ist hiefiir Verstindnis vorhanden. Er
hat dies in den letzten Jahren durch verschiedene Entscheide bewiesen.
Beispielsweise hat er dem Erwerb des Bonstettengutes in Thun zuge-
stimmt, um damit insbesondere auch die schéne Uferpartie dem See ent-
lang der Offentlichkeit zu erhalten. Er hat auch einige Motionen erheb-
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lich erklart, wonach prichtige Naturschutzgebiete oder Erholungsland-
schaften wie das Auengebiet der Aare zwischen Thun und Bern geschiitzt
und erhalten bleiben sollen. Wenn der formelle Schutz verschiedener Ge-
biete leider noch nicht in allen Fallen durchgefiihrt werden konnte, so
ist dies in erster Linie auf das Fehlen von Personal oder von freiwilligen
Kriften fiir die Erledigung der jeweils umfangreichen Arbeiten zuriick-

zufiihren.

II. Zusammensetzung der Kommission

1. Die Zusammensetzung der Kommission war in der Berichtsperiode
folgende:

Dr. O. Friedli, Prasident, Bern,

Fritz Aerni, Forstmeister, Bern,

Hermann Arni, Landwirt und Grof3rat, Bangerten,

Carl Barben, alt Regierungsstatthalter und Gerichtsprisident, Spiez,
Dr.René Baumgartner, alt Seminarlehrer, Delsberg,

Heinrich Brunner, Kulturingenieur, Bern,

Dr. Fritz Gerber, alt Gerichtschemiker, Koniz,

Alfred Hueber, Lehrer, Liesberg,

Dr. Max Welten, Professor an der Universitat Bern, Bern.

2. Leider ist Herr BARBEN anfangs September 1961 durch den Tod ab-
berufen worden. Er gehorte der Kommission seit dem 1. Januar 1958 an.
Er hat sich insbesondere auch um die Erhaltung und die Erweiterung
des Gwattlischenmooses erfolgreich eingesetzt. Wir werden seiner stets
ehrend gedenken. Bis zur Stunde ist seine Nachfolgeschaft durch die Re-
gierung noch nicht bestimmt worden.

IIIL Titigkeit der Kommission

a) Sitzungen

1. Unsere Kommission hielt in den drei Berichtsjahren zehn Vollsit-
zungen ab. Vier davon (Giiterzusammenlegung Miintschemier, Pfahlbau-
projekt Burgaeschisee, Kraftwerkprojekt Kiesen/Jaberg, Autobahnpro-
jekt Bern/Thun) waren mit Augenscheinen verbunden.

Am 24. Oktober 1960 fand auBerdem eine Exkursion in die Bielersee-
gegend statt. An ihr nahmen in erfreulicher Weise auch eine Delegation
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der Regierung (Forstdirektor Burt und Regierungsprisident MosgR) so-
wie der kantonale Naturschutzverwalter und Jagdinspektor und Herr
E. HANNI teil. Ferner waren die Vertreter des Vereins Bielerseeschutz
(Prasident W. BourQuIN und Sekretir H. ScaocHLIN, alt Direktor) so-
wie der Prisident der regionalen Naturschutzkommission Seeland (Dr.
SCHONMANN) sowie die Herren GASSER von der kantonalen Finanzdirek-
tion und HoRLACHER von der kantonalen Baudirektion eingeladen.

Die Exkursion nahm trotz des zweifelhaften Wetters einen befriedigen-
den Verlauf. Sie wurde durch Einzelreferate iiber die Entwicklung der
einzelnen Schutzgebiete bereichert und gab den Vertretern der Regie-
rung einen tieferen Einblick in die erforderlichen Bestrebungen von Na-
tur- und Landschaftsschutz.

Ferner fand am 23. November 1962 durch die Bernischen Kraftwerke
eine eingehende Orientierung der Kommission iiber die Ausnutzungspro-
jekte der noch vorhandenen oberlindischen Wasserkrifte statt. (Diese
Projekte werden die Kommission voraussichtlich noch mehrmals be-
schiftigen.) Nachmittags wurde der neue Strandweg Liischerz im Beisein
des kantonalen Forstdirektors, der Vertreter des Vereins Bielerseeschutz
(Prasident und Sekretir) sowie der an der Wegerstellung mitbeteiligten
kantonalen Funktionire besichtigt.

2. Nebst den Vollsitzungen der Kommission fanden sehr viele Bespre-
chungen und Verhandlungen des Prasidenten (in besonderen Fillen un-
ter Beizug einzelner Kommissionsmitglieder) mit dem kantonalen Natur-
schutzverwalter und anderen kantonalen Amtsstellen sowie mit Verbin-
den usw. statt.

Der Kommissionsprasident nahm unter anderem auch an den Sitzun-
gen der konsultativen Kommission des schweizerischen Bundes fiir Na-
turschutz teil, sowie an den Beratungen zur kantonalen Verordnung iiber
die Jagdbannbezirke 1961/66 und zur Jagdverordnung fiir die Jahre 1960/
1962. Gegenwirtig bestehen im Kanton 60 Jagdbannbezirke, wovon drei
eidgenossische.

b) Begutachtungen

Eswaren gegen zweihundert Begutachtungen mit Augenscheinen durch-
zufithren. Die Augenscheine wurden zum gréf3ten Teil durch den Prisi-
denten und in verschiedenen Fillen unter Mitwirkung der Gesamtkom-
mission oder einzelner Mitglieder und in der Regel im Beisein des kan-
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tonalen Naturschutzverwalters durchgefiihrt. Die zu erledigenden Fille
betrafen insbesondere:

30 Projekte von Sesselbahnen und Skiliften,

20 Geschifte iiber Strand- und Uferfragen,

16 Giiterzusammenlegungen und Meliorationen,

14 Bach- und Muldeniiberdeckungsbegehren,

11 Geschifte iiber rechtliche Erlasse und Motionen,

11 Geschafte iiber Kiesausbeutungen und Steinbriiche,

10 Geschafte tiber Kraftwerk- und Starkstromanlagen,
8 Geschifte iiber bereits bestehende Reservate.

Die iibrigen Geschifte verteilen sich auf eine Reihe anderer Sachge-
biete.

IV. Naturschutzverwaltung, Inspektorate fiir Jagd und Fischerei

1. Die Zusammenarbeit der Kommission mit den vorgenannten Amts-
stellen war auch in der Berichtsperiode sehr erfreulich. Die beiden Lei-
ter, Herr H. ScHAERER und Herr Dr. RoTH, haben trotz der Arbeitstiber-
lastung keine Miihe gescheut, der Kommission bei ihren Aufgaben be-
hilflich zu sein. Ubrigens war das gesamte Personal im gleichen Sinne be-
strebt.

2. Die Aufgaben des Natur- und Landschaftsschutzes sind unseres Er-
achtens derart angewachsen, daB sich auf der Naturschutzverwaltung ein
personeller Ausbau aufdringt. Es wire auch duBlerst wiinschenswert,
wenn die zu engen Raumverhilinisse im Sinne einer zweckmiBigeren
Arbeitsabwicklung bald behoben werden kénnten.

3. Bekanntlich wirkt Herr Fiirsprecher ITTEN, ehemaliger Prisident
der Kommission, vorlaufig noch als Beauftragter fiir Naturschutzfragen
bei der Verwaltung mit und nimmt an den jeweiligen Sitzungen unserer
Kommission teil. Durch seine Mitarbeit und seine Erfahrung leistete er
der Verwaltung und der Kommission in der Berichtsperiode wiederum
duflerst wertvolle Dienste.

Durch interessante Lichtbildervortrige, welche Herr Ernst HANNI in
Schulen und 6ffentlichen Veranstaltungen immer wieder hielt, sei es im
Auftrag der Naturschutzverwaltung oder des kantonalen Naturschutzver-
bandes, wurde wertvolle Aufklarungsarbeit geleistet. '
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V. Schutzvereinigungen fiir Natur und Landschaft

1. Anerkennung gebiihrt allen Organisationen, welche sich in der Be-
richtsperiode an den Aufgaben des Natur- und Landschaftsschutzes be-
teiligt haben. Auf kantonalem Boden sind es inshesondere:

der kantonale Naturschutzverband,

die regionalen Naturschutzkommissionen,

die vier Uferschutzverbinde Bielersee, Thuner- und Brienzersee, Gro-

Ber und Kleiner Moossee, Wohlensee,
die bernische Gesellschaft fiir Vogelkunde und Vogelschutz,

und auf eidgenéssischer Ebene:

der Schweizerische Bund fiir Naturschutz.

Dank gebiihrt vor allem den Vorstinden, Prisidenten, Vizeprisiden-
ten und Sekretiren der genannten Organisationen, welche sich fiir ihre
Aufgaben in selbstloser Weise eingesetzt haben.

2. Wie im vorangegangenen Bericht bereits angedeutet, diirfen wir
heute auch die Jagd- und Fischereivereine zu den Verbiindeten des Na-
tur- und Landschaftsschutzes zihlen. Dies ist aulerordentlich erfreulich.
Denn die Vertreter dieser Organisationen sind dafiir bestrebt, dafl die
Jagd und die Fischerei im Rahmen der Ziele des Schutzes der Natur be-
trieben werden. Der mit seinen Idealen verbundene Fischer oder Jiger
ist im Innersten zugleich Naturfreund. Er weifl daher auch, daf3 es ohne
Schutz von Natur und Landschaft auch mit seinen spezifischen Idealen
zu Ende gehen wiirde. Andererseits miissen wir vom Standpunkte des
Natur- und Landschaftsschutzes aus dafiir besorgt sein, dal unsere frei-
lebende Tierwelt erhalten bleibt. Denn eine Landschaft ohne Wild, ein
schones Gewisser ohne Fische, wiire bereits eine stark verdorbene Natur.
Naturschutz, Fischerei und Jagd sind schicksalsverbundene Begriffe ge-
worden.

VI. Koordinationsfragen

Wir haben bereits angedeutet, daf} sich die Zusammenarbeit zwischen
der Naturschutzkommission und den Organen der kantonalen Natur-
schutzverwaltung, des Jagd- und des Fischereiinspektorates in einwand-
freier Weise vollzog, was eine rationelle Arbeitsabwicklung ermdéglichte.
Es ist jedoch auch wichtig, dafl gemischte Geschifte, bei welchen die Be-
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lange des Natur- und Landschaftsschutzes mitzubertucksichtigen sind,
von anderen Verwaltungsabteilungen abschlieBend erst behandelt wer-
den, nachdem die Naturschutzorgane dazu Stellung nehmen konnten.
Das volle Verstindnis hiefiir ist iiberall vorhanden. Trotz den gegensei-
tigen Bestrebungen zu dieser Zusammenarbeit kam es jedoch auch in
der Berichtsperiode gelegentlich vor, da8 derartige Geschifte den Na-
turschutzorganen nicht oder erst unterbreitet wurden, nachdem die an-
dere Instanz bereits entschieden hatte. Es ist zu wiinschen, daf} diese ge-
legentlichen Liicken im Verfahren inskiinftig noch besser geschlossen
werden kénnen.

VII. Finanzielles

Es ist einleuchtend, daB3 der im Interesse des 6ffentlichen Wohles be-
trichene zielgerichtete Naturschutz nicht ohmne finanzielle Mittel aus-
kommt. Die gegenwiirtige Zeitstromung ist leider derart, dafl namentlich
die Unterschutzstellungen erhaltungswiirdiger Gebiete nicht mehr ohne
gewisse Entschiadigungen durchfithrbar sind. Andererseits aber stehen
die dadurch zu erbringenden Mittel in einem sehr bescheidenen Ver-
hiltnis zu den zu erhaltenden Werten von Natur und Landschaft. Wenn
der Staat dulden muB, daB durch die Entwicklung der Zeit Natur und
Landschaft stetsfort gefahrdet werden, so mufl er um so mehr auch dafiir
besorgt sein, daf} alles getan wird, um unsere Heimat gleichwohl reizvoll
zu erhalten. Die dafiir verwendeten Mittel sind auf lange Sicht minde-
stens so gut angelegt wie auf anderen Gebieten. Es werden vermehrte Mit-
tel fiir den Schutz von Natur und Landschaft erforderlich sein.

VIII. Ausblick

Wie einleitend bemerkt, erfordert der Schutz von Natur und Land-
schaft heute vermehrte Aufmerksamkeit und intensiveres Handeln. Nach-
dem der Wille hiezu bei den Behorden und iibrigen staatlichen Organen
und insbesondere auch bei den privaten Schutzorganen vorhanden ist,
diirfen wir zuversichtlich hoffen, daf3 es auch in Zukunft gelingen mége,
diese Aufgabe so zu erfiillen, dafl wir vor dem kommenden Geschlecht
bestehen kénnen, und da3 wir unser schones Bernerland trotz der turbu-
lenten Zeit, im Interesse des 6ffentlichen Wohls, reizvoll zu erhalten ver-

mogen.
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B. NATURDENKMALER
(Von H. ITTEN) |

I. Schutz von Naturdenkmiilern

Seit Neujahr 1960 konnten nachstehende Naturdenkmiler dauernd
unter den Schutz des Staates gestellt und in das Verzeichnis eingetragen

werden:
a) Naturschutzgebiete

21.Juni 1960 Hinteres Lauterbrunnental Tafel I

Schon seit Jahrzehnten hatten Naturfreunde ihr Augenmerk auf den
einzigartig wilden und vielgestaltigen Abschluf3 des hintern Lauterbrun-
nentals gerichtet, auf diesen von der jungen Weillen Liitschine und dem
Schmadribach durchflossenen, am Horizont durch den eisgepanzerten,
gegen 4000 m hohen Kamm von der Jungfrau bis zur Bliimlisalp abge-
schlossenen Felsenzirkus. Fiir den Naturschutz war es ein einzigartiger
Glucksfall, daB im Friihling 1947 der Eigentumer der Alp Unter-Stein-
berg, Dr. med. WERNER LiEBI, Arzt in Thun, sein Besitztum dem Schwei-
zerischen Bund fiir Naturschutz zu annehmbarem Preis zum Kauf anbot.
Der Delegierte fiir alpinen Wildschutz dieses Verbandes, Fiirsprecher
EpuarDp TENGER in Bern, griff sofort zu und erhielt vom Vorstand die Er-
michtigung zum AbschluBl eines Kaufvertrages, der am 22. Mai 1947 ver-
urkundet wurde. Damit erwarb der Schweizerische Bund fiir Naturschutz
das Kerngebiet dieses Talabschlusses mit Weiden, Wald, Fels und Glet-
scher. Es war nicht beabsichtigt, aus dem Gebiet einen zweiten National-
park zu schaffen, sondern die bestehende Alpwirtschaft sollte weiter be-
trieben werden, wobei der einheimischen Bevolkerung gewisse Vorrechte
eingerdumt wurden. Dem Kauf wurde denn auch vom Regierungsstatt-
halter von Interlaken wie von der Landwirtschaftsdirektion des Kantons
Bern trotz gewissen Anfeindungen die erforderliche Genehmigung erteilt.

Im Jahre 1954 suchte die Eigentiimerin der talauswirts an den Unter-
Steinberg angrenzenden Alpen Breitlauenen, Hubel und Kriegsmaad, die
Sagegenossenschaft Hintergrund, diese ihre Besitzungen ebenfalls zu ver-
kaufen. Da war es fiir den Naturschutzbund gegeben, auch diese zu er-
werben, was mit Kaufvertrag vom 27. November 1954 geschah. Auch hier
wurden die wirtschaftlichen Interessen der einheimischen Bevilkerung
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gewahrt. Im Anschluf daran pflog der Kiufer noch Kaufsverhandlun-
gen um die weiter talauswirts an sein Eigentum anstoBende Stufenstein-
alp, die aber bisher erfolglos verliefen.

Die beiden Kidufe wurden erméglicht durch den Ertrag der Taler-
sammlungen.

Der neue Eigentiimer hatte diese Besitzungen erworben, um sie — un-
ter Vorbehalt der bisherigen alp- und forstwirtschaftlichen Nutzung —
in ithrem Zustand zu erhalten. Wohl dank seiner Steilheit und seinem
Abgelegensein, sowie der unzulinglichen Wegverhaltnisse wird das Ge-
biet nicht sehr stark begangen und weist noch keine weitern Eingriffe
des Menschen auf als die mit der Alp- und Forstwirtschaft notwendiger-
weise verbundenen.

Hinsichtlich des Schutzes von Alp, Weide und Wald sind die Rechte
des Grundeigentiimers beschrinkt. Uber Jagd und Pflanzenschutz zum
Beispiel hat einzig der Staat die Befugnis zur Aufstellung einschrinken-
der Bestimmungen, und fiir die Nutzung der Wasserkrifte ist der Regie-
rungsrat Konzessionsbehorde. Dies bewog den Eigentiimer, sein Grund-
eigentum in aller Form in Anwendung der bernischen Naturdenkmiler-
verordnung dauernd unter den Schutz des Staates stellen und in das Ver-
zeichnis der Naturdenkmiler eintragen zu lassen. Dies geschah durch
den Regierungsratsbeschluf8 vom 21.Juni 1960. Das Schutzgebiet wurde
erweitert durch das Staatsgebiet bis an die Grenze gegen den Kanton
Wallis, im Westen bis zum Tschingelpall und im Osten bis zum Mittag-
joch; es erhielt so einen Gesamthalt von 26,3 km?. Die Schutzbestimmun-
gen enthalten aufler den iiblichen ein absolutes Pflanzenpfliickverbot.
Das Schutzgebiet liegt ganz im kantonalen Jagdbannbezirk Breithorn.

Ein wenig beeintriachtigt wurde die Freude iiber den Erlal des Regie-
rungsratsheschlusses durch ein Begleitschreiben des Regierungsrates, wo-
nach dieser ausdriicklich auf seine Befugnisse als Konzessionsbhehorde
fir die Verleihung der Rechte auf Nutzung der Wasserkrifte hinwies
und in dieser Richtung alle Vorbehalte anbrachte. Er fiigte zwar bei, daf3
nach den zurzeit vorliegenden Projektstudien eine Nutzung der Wasser-
ldufe im neuen Naturschutzgebiet nicht vorgesehen sei.

Wer sich iiber die Flora dieses Schutzgebietes (und des Lauterbrun-
nentales iiberhaupt) niher orientieren will, greife zu der Arbeit von Dr.
WERNER Liip1, gewesener Direktor des geobotanischen Instituts Riibel in
Zirich, «Die Pflanzengesellschaften des Lauterbrunnentales und ihre

Sukzession», Rascher & Cie., Ziirich (1921).
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21.0Oktober 1960 Aulnaie Es Boulats
Schwarzerlenbruchwald bei Bonfol

Seit Jahren hielten es Oberforstinspektor EMIL HEss (1) und Professor
Hans LEmiBunpeuUT, ETH, und andere Forstleute als wiinschenswert, iiber
die ganze Schweiz verstreute natiirliche und charakteristische Waldstiicke
zu bezeichnen und diese kiinftig so zu bewirtschaften, daf} ihre Eigenart
erhalten bleibe. Als einen ersten Schritt in dieser Richtung hat der Re-
gierungsrat 1957 einen im Naturschutzgebiet Combe-Grede gelegenen,
9,14 ha haltenden typischen Hochstauden-Buchenwald der bernischen
Arbeitserzichungsanstalt St. Johannsen als totales Naturreservat erklart
(vgl. Mitt. Natf. Ges. Bern, N.F. 16.Bd., S. 84—86). Auf den Vorschlag
des Forstmeisters des Jura, WiLLY ScHILD, wurde ein weiteres, ebenfalls
im Jura gelegenes Waldstiick, ein typischer Schwarzerlenbruchwald ur-
spriinglichen Charakters, ausgeschieden und als Naturschutzgebiet er-
klart. Es ist dies ein Teil des Gemeindewaldes von Bonfol, hilt etwa 5,3 ha
und grenzt im Norden an die beiden «Etang du Milieu» und den «Neuf
Etang». Die Eigentimerin, gemischte Gemeinde Bonfol, hat ihre aus-
driickliche Zustimmung zu dieser SchutzmaBnahme erteilt. Die iibliche
forstwirtschaftliche Nutzung kann weiter betrieben werden, nur darf der
Charakter des Waldes nicht veriandert werden.

Die Schwarzerlenwilder von Bonfol sind vor etwa 10 Jahren schon wis-
senschaftlich untersucht worden. Dr. R. BAcH (Bodenkunde) und Forst-
ingenieur P. GRUNI¢ (Pflanzensoziologie) haben in einem Bericht vom
Juni 1951 unter anderem folgendes ausgefiihrt:

«<a) Waldgesellschaft

Im geschlossenen Eichen-Hagebuchenwaldareal von Bonfol liegen stellenweise in
Muldenlagen mit Staunisse Schwarzerlenbruchwilder (Cariceto elongatae-Alnetum
glutinosae). Auf diesen Standorten, wo das Grundwasser bis an die Bodenoberfldache
ansteht und oft sogar an den Bestandesrindern offene Tiimpel bildet (Laagg), gedeiht
als wirtschaftlich interessante Baumart einzig die Schwarzerle. Obwohl in der Regel
aus Stockausschligen hervorgegangen, sind die Stimme von guter Qualitdt. Die Biume
erreichen Hohen von iiber 20 m und Durchmesser iiber 40 cm. Die Bestinde sind ein-
stufig. Der lichte Schirm schafft giinstige Voraussetzungen fiir ein iippiges Gedeihen
einer kniehohen Krautschicht. An besonders kennzeichnenden Arten treten auf:

Carex elongata langihrige Segge; Assoziationscharakterart; in groBen festen
Horsten in und um die Laagge; die Art ist ein guter Verlander.

Iris pseudacorus gelbe Schwertlilie; Assoziationscharakterart.

Lythrum salicaria Blutweiderich.

Lysimachia vulgaris Gilbweiderich
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Dryopteris austriaca osterreichischer Schildfarn.

Solidago serotina spitbliihende Goldrute; in groBlen, alle iibrigen Arten ver-
dringenden Herden; die Art ist aus Amerika eingeschleppt
und iiberflutet nun Auenwaldungen und dergleichen.

In der nur schwach entwickelten Strauchschicht notieren wir:

Sorbus aucuparia Vogelbeere.

Frangula alnus Pulverholz.

Lonicerapericlymenum schlingendes Geiflblatt; iiberwuchert oft die andern Striucher
und vereinzelt stehende junge Schwarzerlen und reifit sie zu-
sammen.

VYon den zahlreichen Schwarzerlenbruchwildern von lokaler Bedeutung in der Ge-
gend von Bonfol besuchten wir zum Abschluf} des ersten Kurstages denjenigen unmit-
telbar siidlich des Neuf-Etang, Koordination 579.500/257.650, 440 m ii. M.

Die Schwarzerlenwilder sind waldbaulich sehr dankbare Objekte ; sie besitzen einen
ordentlichen Zuwachs und vermogen bei geeigneter Behandlung gut bezahlte Spezial-
sortimente zu liefern. Es wire verfehlt, diese Standorte zu entwiissern, um andere
Baumarten einzubringen.

b) Der Boden

Dauernd profilumfassend mit nicht vollig weichem, nicht flieBendem, sauerstoff-
armem Wasser vernif3t. Er ist durch Anhdufung von organischem Material entstanden,
das infolge des Sauerstoffmangels nur langsam abgebaunt wird, sowie durch Ablagerung
von eingeschwemmtem mineralischem Material. Solange das Vernissungswasser eine
gewisse Hirte besitzt, ist die chemische Zusammensetzung des mineralischen Materials
fiir die Bodeneigenschaften nicht sehr wesentlich. Die im Wasser gelosten und im Pro-
fil in allen Richtungen diffundierenden Ionen, besonders das Cat++ des geldsten Kal-
kes, sowie der Sauerstoffmangel, dominieren die chemischen Eigenschaften.»

18.April 1961 Wengimoos Tafel 1I

Nach der groflen Limpachtal-Melioration der Jahre 1939—1951 blieb
nordwestlich des Dorfes Wengi, beidseits des neuen Kanals, ein Gebiet
erhalten, das wenigstens zum Teil noch die typische Vegetation des frii-
hern Wengimooses aufweist: Schilfbestinde, Riedgraswiesen, Gebiische
und kleine lichte Wildchen. Die dort vorhandenen alten Torfstiche sind
in den letzten Jahren verschieden behandelt worden: einzelne wurden
mit Kehricht und anderem Material wieder aufgefiillt und mit Humus
iberdeckt, so daB sie heute als Kulturland dienen kénnen; andere blie-
ben sich selbst tiberlassen, und so bildete sich dort eine neue Vegetation
durch Anflug von Samen und deren Verbreitung durch Végel und andere
Tiere. Die noch nicht kultivierten Teile befinden sich in verschiedenen
Stadien der Verlandung und bieten botanisch und ornithologisch viel In-
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teressantes. Sie bilden ein kleines Refugium urspringlicher Natur mit
selten gewordenen und unbedingt schiitzenswerten Tieren und Pflanzen.
Hervorzuheben ist, daf3 sich dort eine der letzten Brutstitten des Kiebit-
zes im Kanton Bern befindet. Jeden Friihling halten sich hier gegen 30
dieser interessanten Vogel auf, wovon etwa 6 Paare zum Briiten bleiben.
Botanisch ist dieses Gebiet noch nicht erforscht, doch ist nach dem Vege-
tationscharakter, wie er sich bei fliichtiger Betrachtung darbietet, anzu-
nehmen, da3 es allerlei Interessantes enthalt.

Seit mehr als fiinf Jahren hatte sich die Bernische Gesellschaft fur Vo-
gelkunde und Vogelschutz um die dauernde Erhaltung dieses Gebietes
bemiiht. Diese Bestrebungen wurden indessen dadurch erschwert, daf3
das in Aussicht genommene Naturschutzgebiet im Gesamthalt von iiber
33 ha aus 36 verschiedenen Grundstiicken mit 25 Eigentiimern besteht,
mit denen allen verhandelt werden mufte. Andrerseits durfte die er-
wiahnte Gesellschaft in ihrem Gesuch um dauernde Unterschutzstellung
des Gebietes vom 13.Dezember 1960 bemerken: «Es verdient hervorge-
hoben zu werden, daf3 die Bevolkerung der Gegend, besonders der Ge-
meinde Wengi, und ihre Korporationen und Behorden den Schutzbestre-
bungen sehr wohlwollend gegeniiber stehen». Ganz erfreulich war, daf
der genannten ornithologischen Gesellschaft von der Erbengemeinschaft
des HerrnFRrIEDRICH RENFER sel. ein Grundstiick von 1,6535 ha geschenkt
und ein anderes nahezu gleich groBes zu einem annehmbaren Preis ver-
kauft wurde. Dank der Aufgeschlossenheit der Beh6rden und der Bevil-
kerung stimmten fast alle Grundeigentiimer — wenn auch zum Teil un-
ter einigen Vorbehalten — dem dauernden Schutz zu. Um diese Verhand-
lungen bemiihten sich insbesondere die Herren Dr. Fritz BLATTER, Pra-
sident der oben genannten Gesellschaft, Notar FrRanz MEYER, Bern, und
Posthalter PETER MARTI in GroBBaffoltern.

Wiinschenswert bleibt eine bessere Ausgleichung der Vegetation der
verschiedenen Grundstiicke, die Beseitigung unschoner Ablagerungen
und woméglich der Erwerb weiterer Grundstiicke durch die mit der Auf-
sicht betraute Bernische Gesellschaft.
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14.Juli1961 Natur- und Pflanzenschutzgebiet Stock,
Kandersteg

Im Juli 1951 wurde die Luftseilbahn Kandersteg—Stock erdffnet, die
vom Talhintergrund von Kandersteg, 1200 m hoch gelegen, zum Stock
auf 1825 m Hohe hinauffiihrt. Fiir die Erstellung der Bergstation muf3te
eine Fliche Wald von etwa 28 a gerodet werden. In der Rodungshewilli-
gung verpflichtete der Regierungsrat die Bahn unter anderem, um die
Bergstation «Stock» herum ein Naturschutzgebiet zu errichten im Inter-
esse des Pflanzenschutzes. Diese Auflage wurde erfiillt durch die Errich-
tung von zwei kleinen Reservaten mit absolutem Pflanzenpfliickverbot:

a) ein erstes von 50 a nordwestlich anschlieBend an die Bergstation, in
dem namentlich die an den Felsen gegen das Tal zu wachsenden und all-
jahrlich prichtig bliihenden Alpenrosen des Schutzes bediirfen, und

b) ein zweites am Gemmiweg, etwa 525 bis 975 m siidlich der Bergsta-
tion und etwa 3,6 ha haltend. Wahrend auf der Ostseite dieses Weges, ge-
gen das Gasterntal hin, sich die hohen unzuginglichen Felsen und ein
sehr steiler Hang hinziehen, liegt auf der Westseite, bergwirts des Weges
gegen die Winteregg zu, ein leicht begehbarer, mit einer reichen Alpen-
flora geschmiickter Hang. Besonders in einem Streifen von etwa 450 m
Linge ist die Vegetation duBerst reich an schénblumigen Arten wie Tiir-
kenbund (Lilium martagon L.), Paradieslilie (Paradisia liliastrum Bert.)
und viele andere; das diese Halde oben abschlieBende Felsband ist dicht
besetzt von einem Kranz leuchtender Flithblumen (Primula auricula L.).
Erfahrungsgemi wurde dieser Hang von den zahlreichen Gemmiwan-
derern rasch seines schonsten Schmuckes beraubt. Auch wenn sich der
Einzelne an die Pflanzenschutzverordnung hielt und sich mit einem be-
scheidenen StriuBchen begniigte, wirkte sich das Pfliicken bei der gro-
Ben Zahl der Touristen verheerend auf die dortige Flora aus. Um dem zu
steuern, erstellte die Stockbahn bereits vor Jahren dem Weg entlang
einen soliden und gefilligen Holzzaun und eine Verbotstafel, die anstén-
digen Besuchern gegeniiber ihren Zweck erfiillten. Soll diese Ma3nahme
aber gegeniiber jedermann wirken, so bedarf sie der behordlichen Sank-
tion. Das Pflanzenpfliickverbot wird sich an dieser Stelle um so giinstiger
auswirken, als auch die Eigentiimerin, Alpgenossenschaft Spittel-
matte—Winteregg in Leukerbad, auf die Beweidung verzichtet.

Eine erste floristische Aufnahme der beiden Gebiete durch WALTER
STRASSER, Sekundarlehrer in Steffisburg, ergab fiir das unter a genannte
120 und fiir das unter b 154 verschiedene GefaBpflanzen.
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13.Oktober 1961 Alte Aare und Alte Zihl Tafel 111

Es ist ein altes Postulat des Naturschutzes, vor allem der Botaniker
und Ornithologen, den Lauf der Alten Aare und der Alten Zihl mit sei-
nen Gieflen und Sumpfpartien, Auenwildern und Gebiischen von Aar-
berg bis Biiren a. d. A. in seinem gegenwirtigen Zustand zu erhalten und
zum dauernden Naturdenkmal erkliren zu lassen. Wir brauchen nur
einige wenige der botanischen Seltenheiten dieses Gebietes zu nennen,
um seinen grof3en Wert fiir den Schweizer Botaniker darzutun: Die Nat-
terzunge (Ophioglossum vulgatum L.), den astigen und den iiberwintern-
den Schachtelhalm (Equisetum ramosissimum Desf. und E. hiemale L.),
mehrere Arten des Laichkrauts (Potamogeton) und des Igelkolbens
(Sparganium), das pfeilblittrige Pfeilkraut (Segittarie sagittifolia L.),
die Ufer-Segge (Carex riparia Curtis), die astlose Graslilie (Anthericum
liliago L.), die Sommerknotenblume ( Leucoium aestivum L.), zahl-
reiche Knabenkraut- (Orchis-) und Ragwurz- (Ophrys-) Arten, den zun-
genblittrigen Hahnenfu3 (Renunculus lingua L.), den breitbhlittrigen
Merk (Sium latifolium L.), die Sumpf-Wasserfeder (Hottonia palustris
L.) und alle vier in der Schweiz vorkommenden Arten des Wasser-
schlauchs (Utricularia). Bemerkenswert sind Kolonien herabgeschwemm-
ter Alpenpflanzen wie des kriechenden Gipskrautes (Gypsophila repens
L.) und des roten Seifenkrautes (Saponaria ocymoides L.).

Uber die Vogelwelt des ornithologisch wohl reichsten Gebietsteils, des

'Hiiftli (die nordlich des Nidau—Biiren-Kanals gelegenen alten FluB-
laufe), berichtete der Obmann der Schutzgebiete der Berner ALA, Dr.
Hans Joss, 1958 wie folgt:

«Die ornithologische Bedeutung der FluBlandschaft des Hiiftli bei Biiren a.d. A.

Allgemeines

Der alte Aarelauf im Hiftli bei Biiren bildet mit seinen Uferpartien eine Auenland-
schaft von besonderer Prigung und von bis heute relativer Unberiihrtheit. Der Auen-
wald, die Wasserliufe der alten Aare mit verschiedenen GieBen und Tiimpeln bilden
die Lebensgrundlage fiir eine Pflanzen- und Tierwelt, wie sie fiir das Seeland als ur-
spriinglich und charakteristisch angesprochen werden kann, leider aber zufolge der
Urbarisierung groBer Gebiete heunte auf kleinste Bereiche beschrinkt, gefihrdet, wenn
nicht dem Untergang geweiht ist.

Seit dem Jahre 1929 hat die Bernische Gesellschaft fiir Vogelkunde und Vogelschutz,
Sektion der Schweizerischen ALA, einen Teil dieser Schilf- und Waldzone als Vogel-
schutzgebiet unter ihre Obhut genommen. Hierbei bestand von Anfang an die Absicht,
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das Schutzgebiet durch Hinzunahme benachbarter Gebiete, insbesondere der Altwasser
der Alten Aare zu erweitern.

Das ALA-Reservat und die ganze FluBlandschaft des H:ftli bilden ein Brutgebiet
fiir manche heute selten gewordene Vogelart, welche im und am Wasser ihre Nahrung,
in den aunsgedehnten Schilf- und Binsenbestanden Schutz und Zuflucht findet.

Im Friihjahr und Herbst finden im Hiiftli viele fremde Giste einen giinstigen Rast-
platz auf der Durchreise, liegt doch das Gebiet zusammen mit dem Fanelstrand des
Neuenburgersees auf der grolen VogelzugstraBle, die, zuerst der Rhone folgend, von
Genf weg dem JurafuB entlang in den Norden fiihrt. Es sind daher im Fanel und im
Hiiftli oft dieselben Vogel auf dem Durchgang zu beobachten.

Und endlich bietet die offene Wasserfliche der Alten Aare vielen Wasservogeln aus
dem Norden ein Winterquartier.

Spezielles

Den Berichten der Wildhiiter, Reservatswiachter und anderer Kenner entnehmen
wir als Auswahl folgende Daten:

a) Das Hiftli als Brutgebiet

Pavr Kourer, Wildhiiter, Bericht 1949: ,In der Brutzeit zihlte ich selbst 6 Bruten
Stockenten, 5 Schwine, 3 Haubentaucher, 16 BliBhiihner, 2 Eisvogel, 4 Milane, 2 Wald-
ohreulen, 2 Turmfalken, 1 Bussard, 3 Raubwiirger; Laubvogel, Grasmiicken und Pirol.
Die Nistkidsten waren ausnahmslos bewohnt, meist von Staren, Meisen, einer sogar vom
kleinen Buntspecht.” Bericht 1950: ,Am 10. April sah ich schon den ersten Milan brii-
ten. Am 22. April traf ich einen Wiedehopf beim Nisten. Eisvogelbruten, zwei Stock-
entenbruten und eine Fasanbrut bemerkte ich gleichen Tags. Am 3. und 4.Mai beob-
achtete ich einige Trauerfliegenschnipper, den Pirol, viele Grasmiickenarten und
Teichrohrsinger auf Nestern. Ein Kiebitznest mit drei Eiern und eine Stockentenbrut
mit acht Eiern fand ich am 14.Mai im Grien. Das Hiftli hat sich dieses Jahr als Brut-
gebiet ausgezeichnet bewihrt. Die Nistkdsten waren alle bewohnt, hauptsiichlich von
Staren, Meisen, Hohltauben und Trauerfliegenschnippern. Von der Forstdirektion wur-
den im August 16 Fasanen ausgesetzt, die gut aufkamen. Ich beobachtete sogar die
grolle Rohrdommel, die sonst sehr selten ist.’

b) Vaogel auf dem Durchzug im Herbst und Friihjahr

Schlossermeister SToTzeEr berichtet 1958: ,Das Reservat Hiftli und seine anschlie-
Benden Gebiete bilden eine ausgesprochene Ruhestation der sich im Zug befindlichen
Wasservogel. Aus diesem Grund hatte ich immer wieder Gelegenheit, verschiedene
Arten Rohrsinger, Strandliufer, Regenpfeifer (zum Beispiel auch den Halsbandregen-
pfeifer), Schnepfen (darunter die grofle Pfuhlschnepfe), Schwirme nach Nahrung ja-
gender Trauerseeschwalben, Sumpfhiithner (sogar das iiber Seerosenblitter rennende
Zwergsampfhiihnchen) und viele weitere zu beobachten. Dieses Friihjahr hat sich ein
Paar Seidenreiher voriibergehend eingestellt.’

Wildhiiter KoHLER berichtet von Scharen von Wacholderdrosseln, Ringeltauben,
Wildginsen, Bekassinen und Brachvogeln, die zur Zugszeit im Hiftli absetzten. Auch
erwihnt er die unzihlbaren Mengen von Staren, die sich im Herbst im Schilf sammeln.
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¢) Das Hiftli als Winterquartier nordischer Vogel

Wildhiiter KoHLER berichtet: ,Als Wintergiste kann ich folgende Vogel verzeich-
nen: Fischreiher, Stock-, Kniick- und Krickenten, BliBhiihner, Haubentaucher, Schwiine,
Moven, Bekassinen, Raubwiirger, Turmfalken, Miusebussarde, Buchfinken, Gold-
ammern, Meisen und Eisvogel.” An anderer Stelle: ,Im Januar 1951 beobachtete ich im
Reservat Hiftli 64 Schwiine, etwa 150 Enten, 11 groBe Siger, einige Eisvogel, 30 Fisch.
reiher. Auf dem Felde waren 16 Wildginse (Saatginse) versammelt.’

Dem Ornithologischen Beobachter sind die folgenden Zahlen iiber Wasservogelzih.
lungen im Winter entnommen;

,1954. Nr. 6: Meienried/Hiftli: Fischreiher 14, Hockerschwan 5, Stockente 115, Krick-
ente 410, Knickente 10, Schellente 6, Ginsesiger 13, Zwergtaucher 4, Lachméwe 79,
BlaBhuhn 140.

SchluBl

Die wenigen angefiihrten Beobachtungen und Zahlen mégen geniigen, um die Be-
deutung des Hiftli und der umliegenden Gebiete zu charakterisieren. Der Vogelschutz-
verein «Kolibri», Biiren, unterhilt im Reservat eine groBe Zahl von Nistkdsten fiir
Sing- und andere Vogel, die durch Mitglieder von Biiren kontrolliert und ergédnzt
wird. Hieraus ist ersichtlich, daB von Naturfreunden in der Stille manches zum Wohl
der Vogelwelt geleistet wurde und noch immer getan wird. Es wire zu wiinschen, dafl
die bisher in Treue geleistete Arbeit durch die seit langem angestrebte Vergroferung
der Schutzgebiete ihre Wiirdigung finde.»

So klar einerseits die Reichhaltigkeit der dortigen Pflanzen- und Tier-
welt, hauptsichlich der Vogel, und die landschaftlichen Reize diese
Wiinsche begriinden, so schwierig und verworren waren anderseits die
rechtlichen und administrativen Verhiltnisse, die einer raschen Verwirk-
lichung des eingangs erwiahnten Postulates hindernd im Wege standen.
Immerhin konnte schon 1934 der botanisch wertvollste Teil des Gebietes,
das sogenannte Meienriedloch (alter Zihllauf siidlich des Nidau—Biiren-
Kanals), im Eigentum von 3 Einwohner- und 2 Burgergemeinden stehend,
unter den Schutz des Staates gestellt und in das Verzeichnis der Natur-
denkmiler eingetragen werden, und seit 1929 unterhielt die ALA im
Haftli ein Vogelschutzgebiet, rechtlich sich stiitzend auf kiindbare Pacht-
vertrige mit der Einwohner- und der Burgergemeinde Biiren a. d. A.

Der iibrige Teil der Alten Aare und der Alten Zihl gehort in einer
durchschnittlichen Breite von 75 m dem Staat Bern, doch sind die Gren-
zen gegeniiber den anstofBenden Grundstiicken von Gemeinden, andern
Korporationen und Privaten nicht iiberall eindeutig festgelegt, und in
die Verwaltung des Gebietes teilten sich Bau-, Forst- und Finanzdirek-
tion. Diese Gewisser sind namlich im Grundbuch nicht aufgenommen.

Einen schweren Eingriff in dieses Gebiet brachte 1953-—1958 der Bau der
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AutostraBe Biel—Ly8, die in den Gemeinden Worben, Kappelen und
LyB auf eine Strecke von 2,65 km durch das Aaregrien fiihrt. So bedauer-
lich die Inanspruchnahme dieses Gebietes war, so erfreulich war die Fest-
stellung, dafl unserm Wunsche entsprechend Kreisoberingenieur HANS
Marri, Biel, daftir sorgte, dafl der Auenwald wirklich nur auf Straflen-
breite und fiir die unbedingt nétigen Kiesentnahmen beansprucht wurde
und das benachbarte Gelinde von storenden Eingriffen verschont blieb.
Leider wird die Fortsetzung dieser Strafle bis Schonbiihl ebenfalls auf
eine Linge von 1,7 km Aaregrien in Anspruch nehmen. Hoffen wir, daf
der anstoende Auenwald ebensosehr geschont werde, wie beim Bau der
ersten Teilstrecke! Unseres warmen Dankes diirfen die leitenden Organe
sicher sein.

Der groe Kiesbedarf fiir die Autobahnen und andere StraBen sowie
fiir Bauten aller Art brachte weitere erhebliche Gefahrdungen dieser
Landschaft mit sich. Zahlreich waren in den letzten Jahren die Gesuche
um Kiesausbeutung «Im Grien» lings der Alten Aare, in mehr oder weni-
ger grofBer Entfernung vom Wasserlauf. Hitte man allen diesen Gesuchen
entsprochen, so wire diese Landschaft im Laufe der Jahre v6llig umge-
staltet und der naturwissenschaftlich interessante Teil zerstort worden.
Angesichts dieser Bedrohungen wurde durch Regierungsratsbeschluf}
vom 13. Oktober 1961 doch ein Anfang in den SchutzmaBnahmen ge-
macht, indem das ganze Gebiet der Alten Aare und der Alten Zihl zwi-
schen der Gemeindegrenze Aarberg—Kappelen und der Einmiindung
der Alten Aare in den Nidau—Biiren-Kanal zwischen den beiden Briik-
ken von Biiren, soweit es im Eigentum des Staates steht, dauernd zum
Naturschutzgebiet erklirt wurde. Da der Lauf der Alten Aare eine Linge
von etwa 18 km und die Alte Zihl (nérdlich des Kanals) eine Linge von
etwa 650 m aufweist und das Staatseigentum durchschnittlich 75 m breit
ist, ist dies immerhin eine Gesamtfliche von rund 1,4 km?. An dieses
Staatsgebiet grenzen aber auf seiner ganzen Linge verteilt eine Reihe von
GieBBen und Auenwildern, deren Erhaltung ebenfalls sehr erwiinscht ist.
Die Naturschutzkommission des Seelandes, Priasident Dr. WALTER SCHON-
MANN, Gymnasiallehrer in Biel, hat es in verdienstvoller Weise iibernom-
men, ein Inventar dieser Gebiete zu erstellen und fiir sie die Vorausset-
zungen zu ihrer Einbeziehung in das Naturschutzgebiet zu schaffen.

Am 21. Juli 1961 konnte die ALA einen mitten im Vogelschutzgebiet
Hiftli errichteten Beobachtungsturm einweihen. Die Mittel hiezu waren
aufgebracht worden durch Beitrige der Seva, des Schweiz. Bundes fiir
Naturschutz, des Vogelschutzverbandes des Kantons Solothurn, des Vo-
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gelschutzvereins Lyf3, der Zunft zu Schmieden in Bern und des Burger-
rates Biiren; die Holzfachschule Biel und das Sap. Bat. 32 hatten die mei-
sten Arbeiten ausgefiihrt und zahlreiche Firmen sich mit unentgeltlichen
Materiallieferungen beteiligt.

18.Mai 1962 Etangs de Bonfol und Etangs de Vendlincourt
Tafel IV

In der Belforter Senke, zwischen der Schweizergrenze und den Ausliu-
fern der Vogesen, liegen eine grofle Zahl von Teichen und Timpeln,
ofters reihenartig angeordnet. Diese Etangs, wie sie dort genannt werden,
sind kiinstlich vom Menschen geschaffen worden, um darin die Karpfen-
zucht zu betreiben. In der Schweiz finden sich solche Etangs nur in den
beiden bernischen, an das Elsafl angrenzenden Gemeinden Bonfol und
Vendlincourt. Bei den wichtigsten von ihnen handelt es sich ebenfalls
um kiinstlich angelegte und in drei Reihen angeordnete Teiche in dem
bewaldeten Gebiet zwischen der Vendline und der dort in nord-siidlicher
Richtung verlaufenden Landesgrenze. Die Etangs der einzelnen Reihen
sind durch Ddmme voneinander getrennt und mit Schleusen versehen,
die ihr Entleeren erméglichen. Auch sie dienen der Karpfenzucht und
werden im Herbst meist trockengelegt, um den Fang der gro8ern Fische
zu erleichtern.

Diese Bewirtschaftung schafft in den Teichen und an ihren Ufern
cinen ganz besondern Schlammboden, auf dem eine Anzahl von Sumpf-
und Wasserpflanzen gedeihen, die an diese Verhiltnisse gebunden sind.
Da solche nur hier vorliegen, sind es die einzigen Standorte dieser Pflan-
zen in der Schweiz. Im benachbarten Elsa3 aber gedeihen sie in zahlrei-
chen Teichen.

Auf die besondere Bedeutung dieser Flora hat erstmals 1848, JULEs
THURMANN in seinem Werk «Enumération des plantes vasculaires du dis-
trict de Porrentruy» hingewiesen. Als grof3e Seltenheiten nannte er den
vierblittrigen Kleefarn (Marsilia quadrifolia L.), den kugelfriichtigen
Pillenfarn (Pilularia globulifera L.) und die eif6rmige Teichbinse (Eleo-
charis ovata R. Br.). Anfangs der 1940er Jahre erforschte Enuarp BERGER,
Lehrer in Biel, das Gebiet, wobei er mit Ausnahme des Pillenfarns alle
von THURMANN gemeldeten Seltenheiten wiederfand und noch mehrere
andere dazu, und dies trotz des Verschwindens des groen Etang Cha-
puis, der 1930 anldBlich der Korrektion der Vendline trocken gelegt wor-
den war. EpuarDp BERGER leitete 1945 eine Exkursion der Bernischen Bo-
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tanischen Gesellschaft und im Herbst 1955 eine solche der Schweiz. Na-
turforschenden Gesellschaft in dieses so interessante Gebiet. Er berich-
tete hieriiber in den Sitzungsbherichten der Bernischen Botanischen Ge-
sellschaft aus dem Jahre 1945, S. XXVII—XXIX, und in «La flore des
étangs de Bonfol et de ceux de la région francaise avoisinante», S. 171
bis 187 des «Recueil d’Etudes et de Travaux scientifiques de la 135¢ ses-
sion de la société helvétique des sciences naturelles tenue a Porrentruy
les 24, 25 et 26 septembre 1955».

Angesichts der seltenen Flora, aber auch im Hinblick auf die reizvol-
len Landschaftsbilder erwies sich dieses Gebiet als unbedingt schiitzens-
wert. Wenn diese seltene Vegetation erhalten bleiben soll, so mul3 die
gegenwirtige Bewirtschaftung der Teiche mit ihrem periodischen Stauen
und Entleeren weitergefiihrt werden, Wir haben hier erstmals zum
Schutz und zur Erhaltung eines Naturdenkmals die Eigentiimer zu einem
Tun und nicht wie sonst iiblich nur zu Unterlassungen zu verpflichten.

Es konnten nun dauernd unter den Schutz des Staates gestellt und in
das Verzeichnis der Naturdenkmiler eingetragen werden nachstehende

Etangs:

a) in der Gemeinde Bonfol

Name Eigentiimer Halt in ha
1. Prés de I’Essert Staat Bern (mit zugehorigem Wald) 7,768
2. Le Neuf Etang Fritz Hiller, Basel 5,965
3. L’Etang du Milieu Albert Laissue, Courchavon 6,3017
4.5 Etangs Rougeat  Alcide Chevrolet, Bonfol 0,358
Albert Laissue, Courchavon 3,425

Total 23,8177
b) in der Gemeinde Vendlincourt

5. Petit Etang und 0,497
6. L’Etang René Zwahlen, Porrentruy 2,1322

Total 2,6292
Gesamttotal 26,4469

Wihrend die drei obgenannten Ajoulots schon 1956 ohne weiteres der
geplanten SchutzmaBnahme zustimmten — ein Beweis mehr fiir das
grofle Verstindnis der jurassischen Bevolkerung fiir den Naturschutz —
muBlte das Grundstiick Prés de I’Essert, Etang und Wald, vom Staat er-
worben werden, da die im Elsaf} wohnende Eigentiimerin ihre Zustim-
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mung nicht erteilen wollte. Und der in Basel wohnende Eigentiimer des
Neuf Etang erklarte sich erst kiirzlich mit dem Schutz einverstanden im
Zusammenhang mit seinem Pachtvertrag um den vom Staat erworbenen
Etang.

Im Siiden des Etang du Milieu und der westlichen Hilfte des Neuf
Etang schlieft sich das durch Regierungsratsbeschlufl vom 21. Oktober
1961 geschaffene Naturschutzgebiet I’Aulnaie Es Boulats, N 100 R 40,
an (siehe S. 11f, hievor).

24. August 1962 Naturschutzgebiet Amletetdli, nordlich
Eichberg, Uetendorf

Der Wahlenbach entwissert den Uebeschisee, durchfliet den See von
Amsoldingen und wendet sich dann nach Norden am Dérfchen Wahlen
vorbei nach Uetendorf. Nordlich der Buchshalden betreibt er die Amlete-
miili und heiflt von dort hinweg bis zu seiner Vereinigung mit dem
Gliitschbach oberhalb Uttigen Amletebach. Etwa 300 m unterhalb der
besagten Miihle tritt er auf einer Strecke von ungefihr 500 m in ein rei-
zendes bewaldetes Talchen, das zum grolten Teil zum Gut Eichberg des
KARL Wyss gehort. Dieses Wildchen enthilt hauptsichlich Buchen, aber
auch Fichten und andere Baumarten, am Ostrande sogar eine Gruppe
von recht schénen Larchen. Die Bodenflora ist die typische des Buchen-
waldes, wobei hier neben den uiblichen Arten zwei Seltenheiten reichlich
vorkommen: das gelbbliihende hahnenfuflahnliche Buschwindréschen
(Anemone ranunculoides L.) und die Schuppenwurz (Lathraea squama-
ria L.). AuBlerdem weist dieses Wildchen eine grof3e Zahl von erratischen
Blocken auf, hauptsichlich aus zentralem Aaregranit und Biotit-Gneis
aus dem Oberhasli bestehend.

Auf dieses reizende Waldtilchen mit seinen botanischen und geolo-
gischen Besonderheiten machte uns HERMANN HoFMANN, Lehrer in
Uetendorf, aufmerksam. Die mit dem Eigentiimer des Gutes Eichberg
und mit der Eigentiimerin eines anstoenden Wildchens, Frau EMmma
DieTricH-BAUMANN aufgenommenen Verhandlungen fithrten rasch zum
Ziel. Die mit ihnen festgelegten Grenzen des Reservats schlieflen ein Ge-
biet von 3,6 ha ein. In diesem steht ein ilteres, interessantes und schones
Bauwerk, das sogenannte «Rémerbriiggli», das wohl antike Bauformen
aufweist, aber nicht rémischen Ursprungs ist. Vermutlich stammt der
Bau aus dem 18. Jahrhundert. Auf Antrag des Denkmalpflegers Architekt
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vON FiscHER hat die Kunstaltertimerkommission des Kantons Bern die-
ses Briigglein samt einem kleinern in das Verzeichnis der zu erhaltenden
Kunstaltertiimer aufgenommen und zugleich die Mittel fiir ihre Wieder-
herstellung bewilligt.

Auf unsern Antrag hat der Regierungsrat dieses Naturschutzgebiet mit
seinen erratischen Blocken am 6stlichen Waldrand und am Rand und im
Bett des Baches unter den Schutz des Staates gestellt und in das Ver-
zeichnis der Naturdenkmailer eingetragen. AuBer den iiblichen Schutz-
bestimmungen wurde ein Verbot des Ausgrabens von Pflanzen aufge-
stellt.

13.September 1962 Naturschutzgebiet Rotmoos und
Breitwangmoos im Eriz

Bereits am 28.November 1944 wurden zwei ausgemarchte Teile der
Rotmoos-Besitzung des Staates Bern im Innern Eriz, 436,28 a und 118,4 a
haltend, als Naturschutzgebiete ausgeschieden und in das Verzeichnis
der Naturdenkmailer eingetragen. Anlafl zu dieser Manahme gab der
Reichtum dieser Gebiete an interessanten und seltenen Moorpflanzen.
Das Gebiet wurde floristisch erforscht vom verstorbenen Ingenieur REIN-
HARD MEYER-REIN in Thun, spiter in Bern, und von andern Berner Bo-
tanikern. Vgl. Jahresbericht der Kommission fiir 1943 und 1944 in den
Mitt. Natf. Ges. Bern,N.F.2.Band,S.117{. Die Anregung auf Unterschutz-
stellung dieses Gebietes war ausgegangen von der Naturwissenschaft-
lichen Gesellschaft Thun und vom damaligen Kreisoberforster von Thun,
WALTER AMMON.

Im Herbst 1960 machte uns WERNER HERTIG, Sekretidr der Bernischen
Gesellschaft fiir Vogelkunde und Vogelschutz, darauf aufmerksam, daf3
das siidlich an die bestehenden beiden Keservate anschlieBende Gebiet
zwischen dem Strifichen Inner Eriz—Schangnau und dem Chaltbach
ornithologisch und botanisch ebenfalls sehr wertvoll sei und dann na-
mentlich im Laufe des Jahres Landschaftsbilder von eindriicklicher
Schénheit und Eigenart aufweise. Seine unversehrte Erhaltung sollte un-
bedingt angestrebt werden. Mehrere Besichtigungen, wovon eine durch
eine Vertretung der kantonalen Naturschutzkommission, ergaben die Be-
griindetheit des Vorschlages. Es handelt sich um Hangmoore mit einer
reichen Flora. An selteneren Arten seien erwihnt die beiden Enzian-
gewichse Moor-Tragant (Swertia perennis L.) und der dreiblittrige Bit-
ter- oder Fieberklee (Menyanthes trifoliata L.). Erwdhnt sei weiter das
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reichliche Vorkommen des im Herbst prichtig blilhenden groBbliitigen
Schwalbenwurz-Enzians (Gentiana asclepiadeaL.), der zierlichen Sumpf-
wurz (Helleborine palustris Schrank) und anderer Orchideen, sowie des
Sumpf-Rosmarins (Andromeda polifolia L.). Was dieser Landschaft ein
ganz besonderes Geprige gibt, sind die zahlreichen Birken und Vogel-
beerbaume, vermischt mit andern Biaumen und Striuchern der Montan-
stufe, die das moorige Gebiet umsdumen und in einzelnen Gruppen, be-
sonders den Griben entlang, beleben. Im Herbst bilden die goldbelaub-
ten Birken mit den von ihren scharlach- und gelbrot gefirbten Frucht-
biischeln behangenen Vogelbeerbdumen (Giirmsch) und den gelb und
braun getonten Streuewiesen vor dem dunkeln Hintergrund der Berg-
fichten wahre Farbensymphonien. — Die botanische Erforschung des
neu hinzugekommenen Schutzgebietes ist von WALTER STRASSER, Sekun-
darlehrer in Steffisburg, an die Hand genommen worden. Unser Gewéhrs-
mann WERNER HERTIG hat im Gebiet in den Jahren 1959—1962 62 Vogel-
arten festgestellt, worunter Birkhuhn, Auerhuhn, Haselhuhn, Wald-
schnepfe, Gartengrasmiicke, Monchsgrasmiicke, Dorngrasmiicke, Zaun-
grasmiicke und Kolkrabe.

Das von uns ins Auge gefalBte Schutzgebiet mif3t nahezu 65 ha. Mehr
als 51 ha hicvon gehoren dem Staat Bern, dem Gemeindeprasidenten
Alfred Aeschlimann und der Familie Oesch, beide im Eriz. Diese drei
Eigentiimer stimmten einer dauernden Erhaltung des Gebietes mit eini-
gen Vorbehalten sofort zu, die heiden Eigentiimer des restlichen Teils,
Christian Berger und Ernst Wiithrich, Landwirte auf der Schwarzenegg,
nach einigem Zogern ebenfalls, vorldufig beschrankt bis Ende 1967.

Die schon 1944 ausgeschiedenen Naturschutzgebiete sind im neuen Re-
servat eingeschlossen. Das absolute Pflanzenpfliickverbot bleibt fiir diese
bestehen, withrend die Schutzbestimmungen fiir das vergro3erte Gebiet
nur den Bestand der gegenwirtigen Vegetation und des Landschaftsbil-
des zu sichern haben.

Umfangreiche Verhandlungen waren in der Berichtszeit zu fiihren
iiber zwei lingst bestehende Naturschutzgebiete, das Hohgantgebiet und
das Gwattlischenmoos.

Naturschutzgebiet Hohgant

Auf Antrag der Sektion Emmental des SAC, die alle notigen
Vorarbeiten besorgt hatte, hat der Regierungsrat bereits im Jahr 1944
den groBlten Teil des Siidhangs des Hohgantmassivs unter den Schutz des
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Staates gestellt und zum Naturschutzgebiet erklart. 1950 konnte dieses
durch Hinzufiigung der am West- und Nordhang gelegenen Alpen von
3,1 auf 14,5 km? ausgedehnt werden. Vor einigen Jahren beabsichtigte
das Eidg. Militardepartement, in dieser Gegend einen HilfsschieBplatz
einzurichten, nachdem dort schon friither unter Milachtung der vom Re-
gierungsrat erlassenen Schutzbestimmungen ab und zu militdrische
SchieBiibungen stattgefunden hatten (vgl. Mitt. Natf. Ges. Bern N.F.
8.Bd., S. 131, und 15.Bd., S.259f.). Die sich iiber mehrere Jahre erstrek-
kenden Verhandlungen mit den beteiligten Abteilungen des Eidg. Mili-
tirdepartementes konnten dank griindlicher Priifung der Verhiltnisse
und gegenseitigen Entgegenkommens zu einem beide Seiten befriedigen-
den Abschluf3 gebracht werden. Die untersten Teile des West- und Nord-
hangs des Hohgantmassivs, naturwissenschaftlich nicht besonders wert-
volle Alpweiden umfassend, wurden aus dem Schutz entlassen und die
dortige Grenze des Reservats etwas hoher gegen den Kamm hin verlegt.
Diese neue Grenzziehung, durch Regierungsratsbeschlufy vom 22. Dezem-
ber 1961 genehmigt, bringt allerdings eine Verkleinerung des Reservats
um rund 200 ha mit sich. Dafiir wurde nun das noch 12,53 km? haltende
Naturschutzgebiet Hohgant vom Eidg. Militirdepartement in aller Form
zum ganzjihrigen Sperrgebiet fiir alle Waffen erklirt.

Das Gwattlischenmoos Tafel V

am untern Thunersee war 1933 vom Staat Bern der Naturwissen-
schaftlichen Gesellschaft Thun (NGT) in Anerkennung fiir ihr
verdienstvolles Wirken fiir die Férderung der Naturwissenschaften und
des Naturschutzes geschenkt und 1939 zum Naturschutzgebiet erklirt
worden. Ein groBer Nachteil dieses Reservats war seine unnatiirliche
Form: auf drei Seiten umschlof} es ein Nachbargrundstiick, das wie ein
breiter Keil in das Reservat hineinragte. Ein weiterer Nachteil lag darin,
dal} dieses wohl ornithologisch sehr wertvoll war, botanisch aber nicht
viel des Interessanten bot, da es fast ausschlieBlich aus Schilf bestand, in
dem sich hier und dort Seerosen fanden; es war auch nahezu das ganze
Jahr des Wasserstandes wegen zu Fuf} unzuginglich. Demgegeniiber wies
das oben genannte Nachbargrundstiick reiche Seggensiimpfe mit mehre-
ren vom Aussterben bedrohten Sumpfipflanzen auf. Wir nennen den
prachtigen Lungen-Enzian (Gentiana pneumonanthe L.) mit seinen gro-
Ben dunkelblauen Bliiten, das stattliche rotblithende Sumpf-Léusekraut
(Pedicularis palustris L.), die echte Sumpfwurz (Helleborine palustris
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Schrank) und das Helm-Schildkraut (Scutellaria galericulata L.). Recht
héufig ist in den Grédben die gelbe Schwertlilie (Iris pseudacorus L.).

Dies bewog den Vorstand der NGT und die Naturschutzverwaltung der
Forstdirektion schon in den DreiBligerjahren, die Vergroferung des Re-
servats nach der Landseite hin anzustreben. Nach nahezu 30jihrigen,
langwierigen Verhandlungen konnte im Friihling 1961 ein allseitig be-
friedigendes Ergebnis erwirkt werden. Dieses botanisch wertvollste Ge-
biet von etwas iiber 4 ha konnte auf Grund eines mit den Eigentiimern
Frirz und KARL LI1NDER abgeschlossenen Dienstbarkeitsvertrages mit den
Schutzbestimmungen des Reservats belegt werden. Zudem war der Kauf
von zwel kleineren Grundstiick-Abschnitten derselben Eigentiimer mog-
lich. Diese Vorkehren erforderten einen Gesamtkostenaufwand von
Fr. 65 000.—, die mit je Fr. 25 000.— vom Staat Bern und dem Schweize-
rischen Bund fiir Naturschutz und mit Fr. 15 000.— vom Uferschutzver-
band vom Thuner- und Brienzersee aufgebracht wurden. Fiir alle diese
Zuwendungen sei auch an dieser Stelle herzlich gedankt, wie auch den
beiden Eigentiimern, die durch ihr Verstandnis schluBBendlich diese er-
wiinschte Abrundung des Reservats ermoglicht haben. Hiezu kam dann
noch der Gliicksfall, dafl der Staat Bern und die Stadt Thun im Winter
1960/61 das nordlich an das Gwattlischenmoos anstoflende von-Bonstet-
ten-Gut kauften und bereit waren, den dieselbe Vegetation, Schilf- und
Riedgrasbestinde aufweisenden Teil mit 1,2 ha in das Reservat einzube-
ziehen. In seinem Beschlufl vom 16. Marz 1962 hat der Regierungsrat alle
diese Gebiete zusammengefaBt und ihren Schutz geordnet. Dieses Natur-
schutzgebiet weist kiinftig einen Halt von rund 17 ha auf.

Damit kann nun hier die einzige Stelle am Thunersee, an der sich noch
der natiirliche Ubergang vom offenen Wasser iiber die Schilf- und Seg-
genbestinde zum Kulturland findet, nach menschlichem Ermessen er-
halten bleiben. Im Interesse der recht zahlreichen Vogelarten und des
seltenen Pflanzenbestandes sind die Schutzbestimmungen sehr weitge-
hend. Sie bestehen im wesentlichen im Verbot des Betretens und Befah-
rens, irgendwelcher Terrainverinderungen, Ablagerungen und des Diin-
gens, des Pfliickens irgendwelcher Pflanzen. Das Reservat ist der Kern
des Jagdbannbezirks Gwatt und eines Fischereischongebiets. Interessen-
ten haben einen guten Uberblick iiber das Reservat vom Beobachtungs-
turm aus (Schliissel erhiltlich beim Wichter Fritz NiEpERHAUSER, Hand-
lung, Gwattstutz).

Dieser Turm hat der ornithologischen Forschung groe Dienste gelei-
stet. Nach der vom freiwilligen Jagdaufseher und Ornithologen FriTz
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MUHLETHALER vorgelegten Liste sind im Reservat und seiner niheren
Umgebung bisher 199 verschiedene Vogelarten festgestellt worden. Wenn
man bedenkt, dal am Fanelstrand, einem viel linger und intensiver er-
forschten Gebiet, 241 Arten festgestellt wurden, so ist dieses vorldufige
Ergebnis sehr erfreulich.

Nach der gegliickten Erweiterung des Reservats kann nun auch die bo-
tanische Erforschung energisch an die Hand genommen werden. Nach
bereits vorliegenden interessanten Ergebnissen hoffen wir, im nichsten
Bericht hieriiber etwas AbschlieBendes melden zu konnen.

Der Berichterstatter mochte im Zusammenhang mit diesem Natur-
denkmal dankbar des Mitgliedes der Naturschutzkommission CARL BAg-
BEN, alt Gerichtsprisident, Spiez, gedenken, dessen Einsatz und Verhand-
lungsgeschick in erster Linie das schone Ergebnis zu verdanken ist. Lei-
der sollte er die Kronung seines Werkes durch den Regierungsratsbe-
schluf} nicht mehr erleben.

Die wissenschaftliche Erforschung unserer Naturschutzgebiete schrei-
tet ebenfalls vorwirts.

In der Sitzung der Bernischen Botanischen Gesellschaft vom 24.No-
vember 1958 berichtete SAMUEL WEGMULLER, Sekundarlehrer, Nidau,
iiber einen «Ausschnitt aus der jiingern Vegetationsgeschichte des Hoh -
gantgebietes (Mitt. Natf. Ges. Bern, N.F. 17.Bd., S. XLVII{f.).

In den «Actes» de la Société jurassienne d’Emulation, 1960, S. 153 bis
178, erschien eine sehr interessante Arbeit des Dr. med. CHARLES KRA-
HENBUHL, St-Imier iiber «La Forét de St-Jean (Chasseral), Une fo-
rét du Haut-Jura constituée en réserve totale. Situation, his-
torique, géologie et flore». Es handelt sich dabei um das im Naturschutz-
gebiet der Combe-Gréde gelegene, 9,14 ha messende Wald-Total-Reser-
vat (siehe Mitt. Natf. Ges. Bern, N. F. 16. Bd., S. 84ff.). Dieser Abhand-
lung ist beigedruckt ein Verzeichnis der im Gebiet vorkommenden Pflan-
zen, das mit seinen stattlichen Zahlen von 41 Moosen und Flechten,
13 GefaBkryptogamen und 264 Phanerogamen fiir die Reichhaltigkeit
des Gebiets spricht. Aus der Feder desselben Verfassers erschien in der
Sammlung «Trésors de mon pays» ein Heft «Combe-Gréde», in dem eine
Wanderung von Villeret durch dieses Naturschutzgebiet nach dem Chas-
seral, vom Naturwissenschafter gesehen, anschaulich beschrieben wird.
Prichtige ganzseitige Bilder von FERNAND PauLl, Villeret, fithren dem
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Leser so recht die mannigfaltigen Schonheiten dieses Reservats vor
Augen. |

Uber die WeiBBenau, unser vor allem botanisch wertvolles Natur-
schutzgebiet am obern Thunersee, schreibt Dr. HANs Joss, Bern, Ob-
mann der Schutzgebiete der ALA Bern, in deren letztem Jahresbericht
(1961) :

«Die Weiflenau entpuppt sich immer mehr als ein wertvolles und reiches Schutz-
gebiet, je besser es durch unsern vorziiglichen ornithologischen Betreuer, R. HAuri,
Lehrer, Lingenbiihl, erforscht wird. Bis heute konnten im Reservat 170 Arten festge-
stellt werden, im Berichtsjahr erstmals die folgenden Vogel: Grauammer, Nachtigall,
Wachtel, Rohrschwirl, RotfuBBfalke, Samt- und Trauerente.»

b) Botanische Naturdenkmdler

25.Mirz 1960 Alte Sommerlinde und zwei Hainbuchen
bei der Kirche von Seeberg Tafel VI

Auf Anregung des Kirchgemeinderates von Seeberg wurden
die alte machtige Sommerlinde (Tilia platyphyllos Scop.) bei der Kirche
Seeberg und dann zugleich auch die zwei benachbarten Hainbuchen
(Carpinus betulus L.) in das Verzeichnis der Naturdenkmiler eingetra-
gen.

Diese uralte, noch heute michtige und lebenskriftige Linde steht auf
cinem kleinen Platz unweit der Siidwestecke des Kirchhofs, auf Grund
und Boden des Landwirts ALFRED GRUTTER und bhesteht anscheinend aus
5—6 im Kreis aneinandergewachsenen iltern und jiingern Einzelbau-
men. Die jungen Baume sind aus den Hohlraumen der alten herausge-
wachsen, und zum Teil wachsen die Stimme oben wieder zusammen. Der
Stamm der alten Biume besteht meist nur noch aus der Rinde, und oben
im Baum wachsen eine grofle Zahl junger Aste fast parallel nach oben.
Es ist anzunehmen, dafl die heute vorhandenen Stamme alle aus dem
Strunk eines sehr alten Baumes herausgewachsen sind. Hohe und Breite
des ganzen Baumes betragen etwa 20 m, der Stammumfang 8,5 m. Das
Alter des ersten Baumes ist schwer abzuschitzen, diirfte aber auf 500 bis
600 Jahre zuriickgehen. Das ganze Gebilde, ein Urbild der Wuchskraft,
die aus dem uralten Strunk herausstéf3t, bildet mit der schon auf einer
Anhihe gelegenen Kirche eine Einheit. Wie sehr die Bevilkerung mit
dem Baum verbunden ist, zeigte sich vor 8 Jahren, als in das neue Wap-
pen der Blattzweig einer Linde aufgenommen wurde.
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In den Schutz wurden einbezogen zwei benachbarte, etwa 10 m hohe
Hainbuchen von etwa 2 m Stammumfang. Diese Holzart ist in jener Ge-
gend nicht hiufig, und so schone Exemplare sind cher selten.

25.Miirz 1960 Stieleiche in Hueben siidéstlich Diirrenroth

Kriftige, 22 m hohe und im Mittel 18 m breite Stieleiche (Quercus ro-
bur L.) auf einem Grundstiick des Landwirts ALFRED FLUCKIGER in Hue-
ben.

29.Juli 1960 Zwei Sommerlinden bei der Kirche Riischegg

Diese zwel machtigen Baume bieten ein eindriickliches Bild, sind von
weither sichthar und mit der Kirche zusammen gewissermaflen ein Wahr-
zeichen von Riischegg. Von weitem erscheinen die beiden Béume als
einer. Zur Feier des hundertjihrigen Bestehens der Gemischten Ge-
meinde Riischegg 1960 stiftete die Forstdirektion zur Kennzeichnung
dieser Naturdenkmailer eine eichene Banklehne mit Inschrift.

19. August 1960 Sommerlinde beim Pfarrhausvon Walterswil

Dieser auf dem Pfrundgut des Staates stechende Baum fallt auf durch
seine auBerordentliche Hohe von gegen 40 m. Er tritt deshalb im Dorf-
bild stark hervor und wurde auf Anregung der Kirchgemeindeversamm-
lung zum Naturdenkmal erklirt.

23.Dezember 1960 Einblittrige Esche in Bonigen

Dieser seltene Baum, eine Abart unserer gewohnlichen Esche (Fraxi-
nus excelsior L. var. diversifolia Aiton), wurde auf Antrag des Gemeinde-
rates von Bonigen in das Verzeichnis der Naturdenkmailer aufgenommen.
Er stand frither in der Gegend von Erschwanden, am Fufle des Burger-
waldes in etwa 630 m Hohe, von wo er vor mehr als 30 Jahren nach der
Uferanlage am Brienzersee in Bonigen verpflanzt wurde. Diese Abart der
gewohnlichen Esche weist statt der iiblichen gefiederten nur ganze Blit-
ter auf, nicht unihnlich denen des Kirschbaumes.

Die Vorarbeiten fiir den dauernden Schutz dieses seltenen Baumes, Be-
schreibung, Erstellung des Lageplanes — die Gemeinde Bénigen hat
noch keine Grundbuchvermessung — Feststellen der Mafle, wurden durch
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Schiiler der Klasse von Oberlehrer OskArR MicHEL besorgt. Das ist auch
praktischer Naturschutz!

15.Februar 1961 Zwei Linden auf dem Ballenbiiel

Auf der aussichtsreichen Hohe des Ballenbiiel, bei Pt. 851,5, stehen
zwel stattliche, iiber 20 m hohe Linden. Sie sind ein markantes Wahrzei-
chen, gleichsam ein Wachtposten der Gegend von Miinsingen und von
weither sichtbar. Seit jeher war der Standort dieser Linden ein viel-
besuchter Aussichtspunkt. Die beiden Biume stehen 5 m auseinander,
ihre vereinigte Krone ist etwa 13 m breit und wirkt wie ein aufrechtste-
hendes Ei. Das Alter wird auf 100—150 Jahre geschiatzt. Auf die Initiative
von Verkehrsverein und Gemeinderat von Konolfingen wurde der Platz
bei den Linden zu einem gediegenen Aussichtsplatz gestaltet, der sich
eines starken Besuches von weit und nah erfreut. Die umfassende Aussicht
auf Alpen und Vorgebirge wird durch einen von WiLLy BACHMANN in
Bern geschaffenen Alpenzeiger erliautert. Den Initianten gelang es, von
der PTT-Verwaltung die Verlegung einer zwischen den beiden Baumen
durchfiihrenden Telephonleitung zu erwirken. Beim westlichen Baum
handelt es sich um eine Sommerlinde, beim 6stlichen um eine Winter-

linde.

5.Januar 1962 Bergahornbei der Manorfarm, Unterseen

-Geschiitzt auf Antrag des Uferschutzverbandes vom Thuner- und Brien-
zersee, mit 17,5 m Hohe und ebensoviel Kronenbreite der schonste Berg-
ahorn im Bédeli.

13. April 1962 Stieleiche an der Burgdorfstrafle
ostlich Hindelbank

Dieser alleinstehende, 25 m hohe und etwa 300 Jahre alte prichtige
Baum wurde auf Wunsch des Eigentiimers BRuNo LEHMANN und mit
Empfehlung des Einwohnergemeinderates in das Verzeichnis der Natur-
denkmiler aufgenommen.
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21.Dezember1962 Baumgruppe auf dem Pfrundgut Neuenegg

Siidlich der Kirche von Neuenegg stehen drei schutzwiirdige Biaume,
von Westen nach Osten zwei Silberpappeln und eine Sommerlinde, die
ersteren 28 und die letztere 22 m hoch.

21.Dezember 1962 Marschalleiche auf Wyden, Neuenegg

Diese michtige, auf freiem Feld stehende Stieleiche (Quercus robur L.)
ist eine Zierde der Gegend. Die Anregung zu ihrer dauernden Erhaltung
ging aus von der Familie des Eigentiimers, die sich eine Ehre daraus
macht, zu diesem priachtigen Baum Sorge zu tragen. Hohe fast 30, Kro-
nenbreite 22, Stammdurchmesser 1,3 m; sein Alter mag etwa 200 Jahre
betragen.

¢) Geologische Naturdenkmdler

19. August 1960 Katzenstein im Rebberg von Spiez

Dieser Gneisfindling am siidgstlichen Ende des Rebberges von Spiez
ist einer der bekanntesten und bemerkenswertesten in unserm Kanton.
Mit einem Halt von etwa 75 m3, seinem allseitigen Uberhang und der
freien Lage an einem der schonsten Aussichtspunkte am Thunersee ist er
zusammen mit dem SchloB ein Wahrzeichen von Spiez. Die Bemithungen
um seine dauernde Erhaltung gehen deshalb auf Jahrzehnte zuriick.
Wohl gab anfangs der Zwanzigerjahre die damalige Eigentiimerin, die
Schloflbesitzerin Frau GEMUSEUS die miindliche Zusicherung, daf} sie
den Findling unverindert erhalten werde. In ihrem Einverstindnis lie3
1925 die Naturschutzkommission der Naturforschenden Gesellschaft in
Bern auf dem Block eine Inschrift einmeilleln, aber eine verbindliche
Zusicherung war nicht erhiltlich, ebensowenig vom heutigen Eigentiimer.
Dieser erteilte sein Einverstiandnis zur Aufnahme dieses markanten Find-
lings in das Verzeichnis der Naturdenkmiler erst im Sommer 1960, als in
seiner Nihe ein Bauvorhaben auftauchte, dessen Verwirklichung das ein-
malige Landschaftsbild beim Katzenstein auf immer zerstort hitte. In
der Annahme, daf3 eine Einsprache gegen den geplanten Bau mehr Aus-
sicht auf Erfolg habe, wenn der Katzenstein ein rechtlich geschiitztes Na-
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turdenkmal sei, lenkte er ein. Der geplante Bau unterblieb, indem der
Staat Bern das Grundstiick unter Beteiligung der Gemeinde Spiez erwarb.

Bei dem nun geschiitzten Findling handelt es sich um einen Sedimen-
tirgneis, vermutlich aus der Gegend von Guttannen. Er weist die Malle
6, 8 und 10 m auf; seine Oberfliche ist stark mit Moosen, Flechten und
Farnen, unter anderem mit dem aufler in den kristallinen Alpen nur auf
Findlingen vorkommenden nordischen Streifenfarn (Asplenium septen-
trionale Hoffm.) besetzt.

26.August 1960 5 Findlinge in derStadtBern

a) 3 Denksteine von der GroBlen Schanze

In der Baugrube des kantonalen Frauenspitals kamen vor bald hundert
Jahren eine Anzahl grofler und interessanter Findlinge aus dem Berner
Oberland zum Vorschein. Der damalige Geologieprofessor Isipor BacH-
MANN stellte am 22. Mai 1876 an den Regierungsrat das Gesuch, 5 der
wichtigsten dieser Blocke als bleibende Zeugen fiir die Beschaffenheit
des Baugrundes und wegen ihrer erdgeschichtlichen Bedeutung vor dem
neuen Gebiude zu einer Gruppe zu vereinigen. Diesem Gesuch entsprach

der Regierungsrat durch den nachstehenden, am 8.Juli 1876 gefallten
BeschluB3:

«Erratische Blocke im Baugrund der neuen Entbindungsanstalt auf der Groflen
Schanze in Bern, Abtretung an die Naturforschende Gesellschaft.

Auf den niher bestimmten Antrag der Direction des Inneren werden 5 im Bau-
grund der neuen Entbindungsanstalt auf der Groflen Schanze zum Vorschein gekom-
mene erratische Blocke von Granit, Gneis und Alpenkalk, welche in einem Schreiben
des Prof. BAcHMANN bezeichnet sind, der Naturforschenden Gesellschaft des Kantons
Bern als Eigentum abgetreten und die Baudirection beauftragt, die in jenem Schrei-
ben gewiinschte Gruppierung ausfithren zu lassen und die beziiglichen Kosten auf
ihren Krediten zu verrechnen. Alles in dem Sinn, daB das Grundeigentum des Staats
mit keiner Servitut belastet werde, es vielmehr den Staatsbehorden jederzeit frei stehe,
die Wegschaffung der Blocke anzubefehlen, und daB auch der naturforschenden Ge-
sellschaft unbenommen bleibe, dieselben anderswohin zu schaffen.»

Da sich schon damals das Naturhistorische Museum mit der Erhaltung
von Findlingen befaBlte, trat ihm die Naturforschende Gesellschaft diese
Findlinge am 9.Dezember 1876 ab. Die von Prof. BACHMANN bezeichne-
ten Blocke wurden zuerst zu einem pyramidalen Monument vor der Siid-
front des neuen Frauenspitals zusammengestellt, und da sie dort mit der
Zeit weichen muBlten, wurden sie spiter mit etwa 20 weitern, die dort
bei andern Bauten zum Vorschein kamen, in den Anlagen der Groflen
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Schanze verteilt. Drei der schonsten wurden im Mai 1903 von der Mu-
seumskommission als Denksteine fiir drei beriihmte Berner Geologen be-
stimmt und mit Inschriften versehen:

1. Ein quaderformiger Gneis, vielleicht aus der nordlichen Schiefer-
hiille des Aarmassivs stammend, groBte Hohe 2 m, grofite Breite 2 m,
grofite Dicke 1,5 m, aufgestellt an der nordwestlichen Ecke der Grofien
Schanze, Ecke HochschulstraBe—SchanzenstraBBe, triagt die Inschrift:

<Dem
Andenken
des
Geologen
Prof.Dr. Bernhard Studer
1794—1887
das
Naturhistorische Museum
Bern»

BERNHARD STUDER lebte in Bern, war der erste Professor fiir Geologie
an der Hochschule und schrieb eine «Monographie der Molasse» und
eine erste «Geologie der Schweiz», Werke, die noch heute grundlegend

sind.

2. Ein auffallend gerundeter, kompakter Block aus zentralem Aaregra-
nit, 2,6 m lang, 2 m breit und 1,6 m hoch, wurde als Denkstein fiir Dr.
EpMmunp voN FELLENBERG bestimmt und mit der Inschrift versehen:

«Dem
Andenken
des
Geologen
Dr.Edm.von Fellenberg
1838—1902
Das
Naturhistorische Museum
Bern»

Der Geologe Dr. Epm. voN FELLENBERG lebte in Bern und hat fiir
die wissenschaftliche und prihistorische Forschung im Kanton Bern
bleibende Grundlagen geschaffen. So nahm er die geologische Karte
1:100 000 eines groBen Gebietes im Berner Oberland auf und baute
durch eine groBziigige Schenkung die Mineraliensammlung des Natur-
historischen Museums auf.

Dieser Block lag seit Anfang dieses Jahrhunderts an der westlichen B6-
schung der Schanzenstrafle siidlich des Obergerichtsgebdudes und mufite



O.Friedli und H. Itten, Naturschutzkommission des Kantons Bern 33

1958 der Abgrabung der GroBen Schanze fiir die Erweiterung des Berner
Bahnhofes weichen.

3. Ein spitzer, keilformiger Gneis aus dem Aarmassiv, 0,9 m lang,
0,8 m breit und 2 m hoch, wurde mit der Inschrift versehen:
«Dem
Andenken
des
Geologen
Prof.Isidor Bachmann
1837—1884
Das
Naturhist. Museum
Bern»

Prof. BAcHMANN war als Nachfolger von Prof. BERNHARD STUDER Geo-
logieprofessor in Bern. _

Dieser Block war auf der Groflen Schanze unweit des Jakob-Stampfli-
Denkmals aufgestellt. Auch er konnte dort nicht bleiben und wurde im
Juni 1958 mit Nr.2 in den Garten des Naturhistorischen Museums an der
Bernastrafle verbracht und dort neu aufgestellt.

b) Denkstein des Allgemeinen Turnverbandes der Stadt Bern
im Leichtathletik-Stadion auf dem Wankdorffeld:

Wihrend des letzten Weltkrieges wurde in der Kiesgrube des Burger-
spitals Bern in Belp, der sogenannten «Wolfsgrube», ein machtiger Find-
ling, ein von schonen Kalzitadern durchzogener, dunkler Kalkblock zu-
tage gefordert. Zuerst bestand die Absicht, diesen 30 Tonnen schweren
Block in Belp an geeignetem Ort aufzustellen, unweit seinem Fundort.
Das Burgerspital stellte den Stein der Gemeinde Belp zu diesem Zwecke
zur Verfuigung. Der Plan scheiterte aber, da es einerseits nicht leicht war,
in Belp einen geeigneten Aufstellplatz zu finden, anderseits die Mehrheit
der Stimmbiurger nicht geneigt war, die Mittel fiir den Transport des
Findlings zu bewilligen, obschon von Naturschutzseite erhebliche Bei-
trage in Aussicht standen.

1947 beging der Allgemeine Turnverband der Stadt Bern sein 100jih-
riges Jubilium und beschloB, bei diesem denkwiirdigen Anlafl den Block
nach dem Leichtathletik-Stadion Wankdorf verbringen und dort als
Denkstein fiir dieses Jubildum aufstellen zu lassen. Am 7. Mai 1947 wurde
der schwierige Transport dieses Kolosses, iber den damals in der Tages-
presse ausfiihrlich berichtet wurde, ausgefiihrt. Seither steht der Find-
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ling, mit einer Inschrift versehen, am siidlichen Ende des Turnerstadions

Wankdorf.

¢) Findling auf der Grabenpromenade

Im Januar 1958 wurde in einer Baugrube an der Brunngasse ein Find-
ling freigelegt. Dieser hat eine plattige Form von 2 X 2 m bei einer Dicke
von 1,1 m und zeigt ein grinliches Aussehen. Gewicht etwa 10—12 Ton-
nen. Es handelt sich um einen sogenannten Innertkirchen-Granit, der
zum Beispiel aus dem Gadmental stammen kénnte. Diese zu unrecht als
Granit bezeichneten Steine fallen auf durch ihre Uneinheitlichkeit. Gnei-
siges und granitartiges Material kommen eng miteinander vergesellschaf-
tet vor. Die Frage der Schutzwiirdigkeit dieses Findlings ist unbedingt
zu bejahen. Es handelt sich um den zuunterst auf der Aarehalbinsel Bern
gelegenen geschiitzten Findling. Da der Block nicht an seinem Fundort
verbleiben konnte, wurde er im Einvernehmen mit den Stadthehorden
auf der Grabenpromenade gegeniiber dem Kornhaus aufgestellt. In die
Kosten des Transportes teilten sich die kantonale Forstdirektion, die
Stadt Bern und die Naturschutzkommission der Naturforschenden Ge-
sellschaft in Bern.

22.November 1961 Prahistorische Hohle

«Birsmatten-Basishohle» bei Nenzlingen

Diese kleine Halbhohle liegt bei den Hausern von Birsmatten, sid-
westlich von Nenzlingen, nordlich der Birs und der Baselstrale, in dem
durch diese und die von ihr nach Nenzlingen abzweigende Strafle gebil-
deten Dreieck. Geologisch bietet diese am Eingang 7 m breite und in der
groBBten Tiefe etwas mehr als die Hilfte aufweisende Halbhohle keine
Besonderheiten. Dagegen verdient sie ein besonderes Interesse und den
Schutz des Staates als wichtigste Fundstelle aus der Mittelsteinzeit (8000
bis 3000 v.Chr.) in unserem Land.

Bei der Suche nach steinzeitlichen Siedlungsstellen stie3 der Basler
CArL LUpiN 1940 in dieser an urgeschichtlichen Fundstellen reichen Ge-
gend auf Funde aus der Mittelsteinzeit. In den Jahren 1940—1945 durch-
gefiihrte Sondierungen ergaben, daf3 mehrere Schichten mit mittelstein-
zeitlichen und jingern Funden vorlagen. Im Frithjahr 1944 gelang die
Bergung eines nahezu vollstindig erhaltenen menschlichen Skeletts aus
der frithen Mittelsteinzeit. Das Bernische Historische Museum fiihrte
1955 und 1956 systematische Grabungen durch, deren Ergebnis ein auller-
ordentlich reichhaltiges war: In 5 verschiedenen Schichten kamen eine
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grolle Zahl von Geriten, meist aus Silex (Feuerstein), aber auch einige
aus Hirschgeweih und Knochen zum Vorschein. Diese Funde erstrecken
sich iiber mehrere steinzeitliche Kulturepochen. Ihre Untersuchung und
Auswertung ist noch nicht ganz abgeschlossen. Eine vorldufige Mittei-
lung von Professor HaANS-GEorc BANDI und CArRL LUDIN ist erschienen
im Jahrbuch des Bernischen Historischen Museums, Jahrgang 1954, —
Die Hoéhle liegt auf einem Grundstick der Papierfabrik Albert
Ziegler AG, Grellingen, deren Leiter die Grabungen in zuvorkommen-
der Weise gestattete und in mehrfacher Hinsicht forderte.

Es erwies sich als angezeigt, nicht nur die bloBe Hohle, sondern auch
ihre nachste felsige und mit der fiir dieses Gebiet typischen Baum- und
Strauchvegetation des Jura bewachsene Umgebung in das Schutzgebiet
einzubeziehen.

II. Erstellung einer gesamtschweizerischen Liste
der zu erhaltenden Landschaften und Naturdenkméler
von nationaler Bedeutung

Im Jahr 1955 beschlossen die Vorstinde des Schweizerischen Heimat-
schutzes und des Schweizerischen Bundes fiir Naturschutz, unter Beizug
des Schweizerischen Alpenclubs, gemeinsam die Erstellung einer Liste
der zu erhaltenden Landschaften und Naturdenkmiler von nationaler
Bedeutung an Hand zu nehmen. Sie gelangten an die Sektionen des Hei-
matschutzes, an die kantonalen Naturschutzkommissionen und zielver-
wandte Organisationen mit dem Ersuchen um ihre Mitarbeit, im beson-
dern um die Meldung der in die Liste aufzunehmenden Objekte des be-
treffenden Kantons oder Wirkungskreises. Uber den Zweck der zu er-
stellenden Liste wird in dem Ansuchen ausgefiihrt:

«Die Liste soll, wenn publiziert, dokumentieren, welche Landschaften und Natur-
denkmiler zum allgemeinen Wohl des ganzen Landes erhalten werden miissen. Sie
wird damit bereits als solche einen gewissen Schutz darstellen konnen und, bei dro-
hender Gefahr, es dem Heimat- und Naturschutz auch ermoglichen, dem Vorwurf des
Zuspitkommens auf wirksamere Weise zu begegnen. Letztes Ziel unseres Vorgehens
ist jedoch, daBl die in der Liste enthaltenen Objekte einem ausreichenden rechtlichen
Schutz unterstellt werden, sei es durch Erlasse des Bundes oder der Kantone, sei es
durch Kauf oder durch Dienstbarkeiten.»

Die Sammlung, Koordination und Weiterleitung der Meldungen aus
dem Kanton Bern wurde dem Berichterstatter iibertragen. Auch die
Sektionen des SAC wurden zur Mitarbeit herangezogen. Insgesamt gin-
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gen aus dem Kanton Bern rund 30 Vorschlige ein. Die Priifung der Vor-
schlige und die Aufstellung der endgiiltigen Liste besorgte eine sieben-
gliedrige Kommission mit Dr. phil. Hj. ScHMAsSsMANN, Liestal, als Pra-
sident und Dr. jur. R. Arcion1 in Muttenz als Sekretiar. Diese Kommis-
sion, KLN genannt, bewiltigte ihre grofle und schwierige Aufgabe in
zahlreichen Sitzungen, teils verbunden mit Augenscheinen. Thre Be-
schliisse wurden laufend den Vertretern der Kantone mitgeteilt. Im
Friihling 1962 wurde die Liste abgeschlossen; sie weist 105 Objekte auf.

Aus dem Kanton Bern sind nachstehende 21 Landschaften und Natur-
denkmiler aufgenommen worden:

Nr. Objekt

1  Rechtes Ufer des Neuenburgersees, von Yverdon bis Witzwil (zur
Hauptsache in den Kantonen Waadt und Freiburg gelegen)

10  Aarelauf von Biiren bis Solothurn

11  Altwasser der Aare und der Zihl zwischen Scheuren und Biiren

16 Twannbachschlucht und Felsenheide bei Twann

17 St.Petersinsel und Heidenweg

19  Moor auf Kaltenbrunnenalp

24  Grimselgebiet

25 Hinteres Lauterbrunnental

26  Gratgebiet des Napf

28 Weillenau

29  Linkes Brienzerseeufer

31 Hohgant

32  Geltental

33  Engstligenfille

44  Etang de la Grueére

70  Le Chasseral

88 KEtangs de Bonfol

94  Findlingsgruppen Steinhof (im Kanton Solothurn gelegen) und

Steinenberg (Gemeinde GraBwil)

95 Luegibodenblock (Gemeinden Habkern und Unterseen)
102  Sense- und Schwarzwasserschlucht
105 Aarelandschaft Thun—Bern

15 von diesen 21 Objekten sind bereits durch Regierungsratsbeschluf3

ganz oder teilweise als Naturdenkmaler geschiitzt. Es ist demnach im
Kanton Bern auf diesem Gebiet schon tiichtige Vorarbeit geleistet wor-
den.



Tafel I Naturschutzgebiet Hinteres Lauterbrunnental. Alp Untersteinberg. Arven und Bergfohren
inmitten iippiger Alpenrosenfelder in der Kampfzone des Baumwuchses. Am Horizont von 1. nach r.:
Rotfluhgrat, Ebnefluh, Ebnefluhjoch, Mittaghorn, Mittagjoch. Vgl.S.9ff.  Aufnahme J. Biittikofer




Tafel II Naturschutzgebiet Wengimoos. Reiche Seggenbestinde mit Birken, Erlen und Hasel-
stauden. Im Hintergrund der Bucheggberg. Vgl.S.12 ff. Aufnahme W.Zeller
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Naturschutzgebiet Etangs de Bonfol et de Vendlincourt. — Der 2. Teich der <Etangs

Tafel 1V
Rougeats. Blick vom Damm aufwiirts. Das schwimmende Laichkraut (Potamogeton natans L.)
Aufnahme W.Zeller

breitet seine Blitter auf dem Wasserspiegel aus. Vgl. 5. 19 ff.
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Tafel VI Die miichtige, 8,5 m Stammesumfang aufweisende Sommerlinde bei der Kirche See-
berg. Sie besteht aus mehreren aus einem uralten Strunk herausgewachsenen Einzelstimmen,
die im Laufe der Jahre fest zusammengewachsen sind. Vgl.S.27f. Aufnahme W, Zeller
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III. Liste der schiitzenswerten Naturdenkmailer im Kanton Bern

In dem unter II. hievor erwihnten Ansuchen an die kantonalen Ver-
treter des Naturschutzes wurde der Hoffnung Ausdruck gegeben, daf
dieses den Anlafl zur Aufstellung von kantonalen Listen schiitzenswer-
ter Naturdenkmiler, auch solcher von nur lokaler Bedeutung, geben
werde. Im Kanton Bern fiihrt die Naturschutzverwaltung in enger Zu-
sammenarbeit mit der kantonalen und den regionalen Naturschutzkom-
missionen seit vielen Jahren ein solches Verzeichnis und sorgt auch fiir
die Durchfiihrung der zur endgiiltigen Unterschutzstellung erforder-
lichen Vorarbeiten, die meist von Mitgliedern von Naturschutzkommis-
sionen oder andern Mitarbeitern iibernommen werden.

Zurzeit weisen diese Listen, auf die Wirkungskreise unserer 8 regio-
nalen Naturschutzkommissionen verteilt, folgende Objekte auf

Rezionalk . . Naturschutz- | Botanische | Geologische
eglonatiommission gebiete Objekte Objekte
Oberland ................. 71 15 20
Thun ..................... 17 8 23
Mittelland .. .............. 23 32 40
Oberemmental ............ 4 3 6
Unteremmental ........... 5 — 1
Oberaargau ............... 4 — 7
Seeland .................. 23 4 25
Jura .. ... 22 5 3
Total ..................... 169 67 125
Gesamttotal ............... 361

Aus diesen Zahlen ist ersichtlich, da3 auf Jahre hinaus reichlich Ar-
beit vorhanden ist, wobei zu bedenken ist, daB3 dieses Verzeichnis kei-
neswegs Anspruch auf Vollstandigkeit erheben kann. Die Naturschutz-
verwaltung, Herrengasse 3, Bern, nimmt Meldungen schutzwiirdiger Ob-
jekte jederzeit gerne entgegen.

Es ist klar, daBB diese Geschifte nicht alle miteinander behandelt wer-
den konnen. Jeden Friihling wird vielmehr ein Programm aufgestellt;
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die dringlichsten Fille, in denen die Gefihrdung des zu schiitzenden
Objekts am groften erscheint, werden bezeichnet und die erforderlichen
Arbeiten verteilt.

Es bleibt mir noch die angenehme Pflicht, allen Mitarbeitern, Behor-
den und Privaten, den herzlichsten Dank fiir ihre Unterstiitzung auszu-
sprechen. Nicht weniger Dank gebiihrt den Eigentiimern von Natur-
denkmailern, die zum gréf3ten Teil ohne jedes Entgelt die mit der Unter-
schutzstellung verbundenen Eigentumsbeschriankungen in Kauf genom-
men haben. Ganz besondere Anerkennung verdienen der Forstdirektor,
Regierungsrat DEWET BUrI und der Naturschutzverwalter HANS ScHAE-
RER, die sich mit groBer Hingebung stetsfort fiir den Naturschutz einset-
zen, sowie die Regierung fiir ihre groBziigige Zuwendung der fiir die
Sicherung von Naturdenkmailern erforderlichen Mittel.

Mit Freude und Genugtuung sei festgestellt, da3 die Einsicht in die
Notwendigkeit der Erhaltung unserer schonsten und wertvollsten Na-
turdenkmailer, wie die eines zielbewuBten Naturschutzes iiberhaupt, in
den letzten Jahren sich beim groBten Teil unseres Volkes stark entwik-
kelt hat, so daf} wir mit Zuversicht in die Zukunft blicken dirfen.



	Naturschutzkommission des Kantons Bern : Bericht über die Jahre 1960, 1961 und 1962

